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Neuer Emolumenten - Tarif
für den Canton Bern.

Wir Schultheiß undRath deSCaNtonsBertt
thun kund hiermit: Demnach die Probezeit von fechS

Jahrcn, welche für den bisherigen Emolumenten-Tarif
durch den 8. deö Gesetzes vom Listen und 28sten Christ,
monat 180Z festgefetzt war, zu Ende gegangen, und

daraufhin von dem Grossen Rath in Revision aller bisherigen

Tarife, ein neuer allgemeiner Tarif der Emolumente
berathen und erkennt worden ist, als haben Wir für die

Publikation und Vollziehung diefes neuen Tarifs

verordnet:
1) Nachstehender von dem Grossen Rath decretine

EmolumenteN'Tarif soll von nu» an in hinlänglicher Anzahl
gedruckt und an alle Behörden und Beamte ausgetheilt,
auch seiner Zeit der Sammlung der Gefetze und Dekrete

einverleibt werden.

2) Die Vollziehung diefeS Tarifs foll auf 1. Jan. 1814,

in dem ganzen Camon ihren Anfang nehmen.

Geben Bern, den I4ten Juny 1813.

Der Amts. Schultheiß,

C. F. Freudenreich.
Namens des kleinen Raths,

der Ratbschreiber,

Gruber.
V. Dd. I. Heft. A



I. Theil.
Tarif

für die Verrichtungen der durch das Gefetz

vom is —20. Iuüy 1803 eingefetzten ober¬

amtlichen Behörden.

Erster Titel.
Bewilligungen der Oberamtmamicr.

1) Für alle und jede Arten von Bewilligungen, welche

von den Oberämtern ertheilt werden, es fey zu Citationen

und Notistkationen, für Pfandforderungen, Leistungen,

Publikationen und dergleichen, gebührt dem

Oberamtmann,'wenn etwas anders nicht hienach als Ausnahme

ausgesetzt ist, - - - - - - btz. 3

(Tit.IV. §.4. Tit.V.Z. 1. Tit. IX. s. 1.s.Z. Tit.x.§.l.2.
Tit XII. §. 6.)

2) Wenn eine Citation odcr Notifikation stch auf
mehrere Pcrfonen bezieht, fo foll dem ungeachtet für die

Bewilligung nur das hievor bestimmte einfache Emolument

bezogen werden. Enthält die nemliche Bewilligung zu-

gleich mit einfachen Citationen auch ein Nogatorium, fo

wird nur für letzteres das im folgenden §. ausgesetzte

Emolument bezogen.

3) Für folgende Bewilligungen kann der Oberamtmann

ein höheres Emolument erheben^ alö



_____ z

s. Für ein Nogatorium von einer oder mehreren Per¬

sonen/ die ans einem andcrn GerichiSbezirk rogirt/
oder vor einen äussern Nichrer vorgeladen
werden, - - - > - - btz.7rp.5

Wird ein Nickter jemanden von Amts wegen (ex „Kol«)
rogiren, so soll der andere Nichter das Nogatorium ohne

Entgeld gestatten. Die Negatoria!-Bewilligungen sollen

annoch mir dem Siegel deö Oberamtmanns/ und nicht
blos mit seiner Unterschrift ertheilt werden,

Frk. btz. rp.
b. Fiir Pfand auszutragen/ - - — 7 6

c. Für die Bewilligung der drey Abbote von

zubekanntcn Unterpfändern, für alle dreymal

zufammengenommen, in allem — 9 —

-, Für einen gemeine«/ wie für einen ver¬

stärkten Leibhaft/ - - -, 15 —

e. Für einen Arrest anzulegen, - ,—75
f. Für die Bewilligung einer Schätzung/ — 7 5

g. Für ein Verbot anzulegen/ ' - — 7 S

Es foll aber dieses Emolument nur von jedem

Verbot daS ertheilt wird, und nicht von jeder

Person / welche dasselbe betrift/ erboben werden.

K. Für die Abhaltung einer Steigerung um

Fahrhabe oder liegende Güter, 15 —

i. Für die PublikationS« Bewilligung eines

obrigkeitlich gestatteten Freyschiesset / 1 5 —

K. Für eine Tanz-Bewilligung, - - —75
Zu Ausführung eines Hauebau, gegen

welchen keine Oppositionen vorwalten, 15---
A2



4) In Schuld-Betreibiings-Fällen aber, wo die

Ansprache die Summe von 25 Franken nicht übersteigt,

soll von allen oberamtlicheu Bewilligungen nur die Hälfte
der obbestimmten darauf stch beziehenden Emolumente

bezogen werden.

6) Da wo bisher für eine der hievor genannten

Handlungen keine oberamtliche Bewilligung erforderlich

war, mag es bey der bisherigen Uebung fein Bewenden

haben.

6) Alle hievor ansgefetzte Gebühren werden von dem

Oberamtmann zu eigenen Handen bezogen und dem Staate

davon keine verrechnet.

Zweyter Titel.
Siegelgelder der Oberamtmänner.

1) Für die Aufdrückung des Siegels zu Bekräftigung

ausgefällter Sprüche, Urtheile und Urkunden, oder um

Bittschriften und Vorstellungen den Zutritt vor die Negierung

oder deren Collégien und Departements zu verfchaf.

fen, oder bey Legalisationen und dergleichen, gebührt dem

Oberamtmann, wenn etwas anders nicht hienach als

Ausnahme ausgesetzt ist, btz. Z

2) Jn folgenden Fällen kann der Oberamtmann ein

höheres Siegelgeld erheben, alS:

u. Von den gastgerichtlichen Urkunden, btz. 7 rp. S

b. Von Testamenten, Codicillen und ander»

VergabnngSschriften, wie auch von Ehe-

briefen, Eheverkommnissen und Ver-

Pfründungsbriefen, - -« 7 ». 5



e. Für die Besieglung eines Lehrbriefs, wenn
diefelbe verlangt wird, - - btz. 7 rp. 5.

à. Für die Besieglung eines Burgerbriefs Fr. i — 5

Z) Von Gültbriefen, Schadloöbriefen und dergleichen

VersicherungSfchriften, von Tausch- Kauf. SteigerungS- oder

sogenannten Fertig, auch GeldStagS. und GantsteigerungS.

Briefen, von Schatzungs. und Schleiß. Briefen wie auch

von Theilungen und Erbauskauf-Briefen, foll für die

Besieglung des Haupt-Doppels bezahlt werden:

Wenn der Betrag der Summe unter ^ooo Franken

ist, » - - - - btz. 3

Wird aber die Summe äsoo Franken

betragen oder übersteigen, alsdenn von jeden

vollen 1000 Franken - » btz. 1

Doch darf das Siegelgeld, die Summe mag noch

so groß feyn, niemals den Betrag der Frk. 1 btz. 6

übersteigen.

Von den Neben-Doppeln und Abfertigungen wird
für das Siegel von jeder nur halb so vicl als von dem Hanpt-

Doppel bezahlt, doch niemals weniger als btz. Z

4) Bey denjenigen oben genennten Instrumenten,
welche der gerichtlichen Fertigung unterworfen stnd, wird
das oberamtliche Siegel nicht dem Contratte felbst,
fondern der Fertigungs - Urkunde, neben dem hienach (Tit. xn.
§. 4.) vorgefchriebenen Siegel des GerichtSstatthalterS bey»

gedrückt.

5) Jn Fällen, wo die Aufdrückung des amtlichen

Siegels weder gesetzlich vorgeschrieben, noch allgemeinen

Herkommens ist, sott die Besieglung niemanden aufge.

drungen werden.



6) In Unglücksfällen und Armenfachen foll kein Sie-

gelgeld erhoben werden.

7) Die Besieglung der den Oberamtmännern vorgelegten

Schriften und Contratte foll jeweilen längstens in

dreymal 24 Stunden statt haben, mir Vorbehalt derjenigen

Fälle übcr wc che erwas besonders vorgeschrieben ist.

(Unten Tit. XI. Z. 18. Th. II. TN. III §. 5.)

8) Dic Siegcigclder werden von dem Oberamtmann

zu eigenen Handen bezogen und dem Staate nicht ver,
rechnet.

Dritter Titel.
Taggelder und Nettlöhne der Oderamtmänner/

Schreiber und Weibel.

1) Wenn der Oberamtmann, Schreiber oder Weibel/

für Augenfcheine oder andere Verrichtungen in Civil- und

Criminal-Sachen auf Begehren der Partheyen oder vo»

richterlichen AmrS wegen sich von Hanfe begeben und sich

felbst unterhalten müssen, fo foll für jeden Tag, den ste

in solchen Verrichtungen und auf ihre eigenen Kosten zu«

bringe« / emrichrer werdcn:

Dem Oberamtmann - - - Frk. 16

Dem Schreiber - - -- 8

Dem Weibel - - - - — 3

2) Jst die Verrichtung in der Nähe daß keine Ver-
köstiqung nöthig ist, fo gebührt ihnen in allem nur die

Hälfte, als:

Dem Oberamtmann Frk. 3

Dem Schreiber - - - — 4

Dem Weibel - - - — 1 btz. 6



3) Hierunter sollen dcr Tag. und Reitlohn, Unterhalt

dcr Pferde und Knechte, und alles dergestalt begrif.

fen feyn, daß unter keinem Vorwand etwas mehr gcfor.

dert werdcn mag. Auch foll der Schreiber fchuldig feyn,

für diejenigen Verhandlungen, für welche er den Tagoder

Reitlohn genießt, das Concept und den Aussatz ohne

Entgeld zu verfertigen.

4) In Criminal-Fällen wo der Angefchnldigte kcire

Kosten zu bezahlcn hat, oder diefelben zu bezahlen ausser

Stande ist, kann nie mchr als die Hälfte dcr obcn ansge-

setzten Emolumente obrigkeitlich verrechnet werden.

6) Wcnn die Oberamtmänner ans obrigkeitlichen
Aufträgen in RegierungS - odcr Administrations-Geschäften

Augenfchcine einnehmen müssen, so können ste nichts da,

für verrechnen.

6) Die in gegenwärtigem Titel ausgefetzten Emolus

mente für die Oberamtmanner wcrdcn von denselben zu

eigenen Handen bezogen, und der Regierung nicht
verrechnet.

Vierter Titel.

Vogts- und Wayfenfachen.

1) Der Vorfchlag und die Ernennung eines VogtS

Ul unentgeldlich geschehen.

2) Für de» Vogts-Zedel soll bezahlt werdcn:

Dcm Oberamtmann für die Besieglung btz. Z

Dem Amtschreiber für die Ausfertigung — 4



2) Jst der Vogt tn einem andern Amtsbezirke wohn,

haft, fo gebührt dem Oberamtmann diefeS Bezirks für
die Bewilligung den VogtS-Zedel durch den Weibel anle-

gen zu lassenbtz. Z

4) Wenn Vögte zu Freyungen, Testamenten, Ver.
mehrnng der-Ehctage und dergleichen Verhandlungen an.
begehrt werden, fo kann der Oberamtmann für die Be-

willigung ihnen das Bot durch den Wcibel anlcgen zu

lassen, beziehen btz. 7 rp. 6

6) Für den Auffatz und die Ausfertigung der VogtS-

Rechnung in zwey Doppeln wird von der Folio. Seite

eines jeden Doppels bezahlt. - - btz. 2

Die Rechnung mag nun in der Amtfchreiberey

ausgefertigt werden oder nicht.

6) Alle VogtS - Rechnungen, wo das fruchtbare Ver-

mögen dcr Bevoqteten die Summe von 10,000 Franken

übersteigen würde, follen infolge Gesetzes auf Stempelpa.

Pier ausgefertigt werden.

7) Die vorläufige Untcrfuchung der VogtS-Rechnun«

gen vor der untern Wayfen-Behörde ist nur da

nothwendig, wo ste durch das Gesetz anbefohlen oder gestattet

wird. Jn diesem Falle wird dafür bezahlt z

s. Wenn das fruchtbare Vermögen dcr Bevogteten über

ioso Frk. beträgt bis auf 5UW. btz. 7 rp. 6

b. Wenn das Vermögen von Som bis

10,000 Franken beträgt, Frk. i — —

o. Von 10,000 bis 15,000 Franken, — _ — 5



S. Wenn das Vermögen über 15,000 Franken be.

trägt, - - Frk. 2

«) Bey der Passation von Vogts-Rechnungen vor
dem Oberalme gebührt dem Oberamtmann für die Umer.

fuchung und Passation:

s. Wenn das fruchtbare Vermögen der Bevogttten über

Franken 1000beträgt bis aufFrk. 5000 btz. 7 rp. 5

b. Von jedem über jene 5000 Franken vor.
handenen 1000 Franken, » —2—6

Jedoch in keinem Falle, das Vermögen mag fo hoch

sieigen als es will, mehr als - Frk. 6

9) Der Amtfchreiber hat für die Berechnung, Ablesung

und die Einschreibung der Passation jeweilen in
allem das nemliche Emolument zu beziehen, das in dem

vorhergehenden Artikel für den Oberamtmann bestimmt ist.

10) Der Weibel dann bezieht für feine Abwart bey

der Passation, wenn das fruchtbare Vermögen übcr 1000

Franken beträgt bis auf 6000 Franken, btz. 2 rp^ 6

und von jedem über jene Frk. 6000 vorhandenen

Frk. 1000 - - - - —1—5
Jedoch in keinem Falle mehr als höchstens

- Frk. 1 5

An denjenigen Orten, wo die Weibel den Rechnungs-

Ablagen nicht beywohnen, foll diefeS Emolument auch

wegfallen.

11) Den Vorgefetzten, welche der RechnungS-Ablage

beywohnen, mag der Oberamtmann, nach Maaßgabe ibrer

Entfernung und Zeitverfäumniß, wie auch nach den

Vermögensumständen der Bevogmen, welche immer dazu
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berufen werden follen, von jeder Rechnung ein billiges
fprechen, von btz. 6 bis höchstens Frk. 2 btz. 5.

12) Wenn das fruchtbare Vermögen dcr Bevogttten
Nnr Frk. ivoo und darunter beträgt, so sollen weder für
den Vogtö-Zedel, die oben Art. 2. Z. und 4. ausgesetzten

Emolumente, noch für die Ablage, Untersuchung und

Passation der VogtS-Rechnung irgend ewige Gebühren

bezahlt werden, mit einziger Ausnahme der im Art. 5.

verordneten Schrcibgebübr.

IZ) Jn VogtS, und Waysensachen svllen die Ge«

meinden den Vögten und Bevogttten, die Obcramtmänner

dann den Gemeinden und unte.n Wayscn. Behörden,

Vögten und Bevogttten jederzeit unentgeldlich Rath und

Wcgwcisung ertheilen.

lä) Alle VogtSkosten, alS Auslagen für den VogtS«

Zedel, der allfälllge Vogtslohn und Vogtslaggelder für
ausserordentliche Versäumnisse, die Schrcibkostenfür VogtS-

Nechnung und sämtliche Passations - Kosten, sollen jeder,

zeit spccificirt, nnd am Ende der VogtS-Rechnung untcr

eine eigene Rubric! gesetzt wcrdcn.

15) Alle hievor ausgesetzten Gebühren sür die

Oberamtmanner werden von denselben zu eigenen Handen

bezogen.



II
Fünfter Titel.

Rechts - Sachen.

Erster Abfchnitt.

Friedensrichterliche Verhandlungen.

1) Für die TagSanfetznng und Bewilligung der Cita-

tion vor den Friedensrichter stndet kein Emolument statt.

2) Für die Anlegung der Citation wird dem Weibel

von der vorladenden Parthey bezahlt: - btz. 3

3) Die Oberamtmänner follen keine Citationen zu

friedensrichterlichen Erfcheinnngcn bewilligen, denen weit-

läuftige Notifikationen vorangehn, sondern die Citationen

sollcn in wenigen Zeilen den Gegenstand dcS angehenden

Streits, und weiter nichts alS die Bestimmung deö TagS

zur Erscheinung enthalten.

4) Alle Verhandlungen vor der friedensrichterlichen

Verhör felbst stnd, mit einziger Ausnahme dcr hienach

in §. 6. 8. und 9. vorkommenden Bestimmungen durchaus

unentgeldlich, und es foll also weder für die Verhör noch

für deren Verfchreibung noch für die Abwart einige
Gebühr bezogen werden.

5) Die Partheyen follen vor der friedensrichterlichen

Verhör allein und ohne Beyständer erfcheinen. Jedoch

jst ihnen wie bisher verstattet, nicht persönlich, sondern

durch Prokurierte zn erscheinen, nur dürfen keine xatcn-
tirte Anwälde zu Prokurirten genommen werden, mit
einziger Ausnahme der Schuldbetreibung^ Fälle und derjenigen

Streitigkeiten, in welchen Landöfreinhe oder Publica/



sey cs der Staat/ eine RegierungS- oder GemeindS-Behörde

auftreten.

6) Wenn die vorladcrische oder vorgeladene Parthey

an dem bestimmten Tag nicht erscheint / so wird der

Friedensrichter der anwesenden Parthey auf ihr Begehren über

daö Ausbleiben ihrer Gegenparthey ein Zeugniß ertheilen /
und demfelben zugleich ohne weitere Kostenliste oder

Moderations-Gebühr die Verfügung über den Tagkosten

einrücken.

Für dieses Zeugniß und die Verfügung felbst hat der

Friedensrichter zu beziehen/ - - btz. 7 rp. 6

Die Amtfchrcibcrey dann für Concept und

Ausfertigung, « « - — 5

und für die Einschreibung, > - - — Z — 5

Dein Weibel für Abwart, - - - — 2

7) Der Oberamtmann als Friedensrichter wird stch

besonders angelegen seyn lassen, die Partheyen durch

angemessene Vorstellungen zu vermögen, ihre Streitigkeit in
der Minne beyzulegen, und ihnen nöthigen Falls zu dem

Ende dahin abzweckende Vorschläge thun. Kann aber der

Streit nicht beygelegt werden, so wird dem Oberamtmann

die Befugniß eingeräumt, übcr Gegenstände, welche

den Werth der 25 Franken nicht übersteigen, und die bisher

untcr der Civil-Competenz des Oberamtmanns

standen, nun als Friedensrichter ohne Rechts-Eröffnung und

ohne fernere richterliche Vorkehren, jedoch mit Gestattung

der nöthigen Beweist, fummarifch und absolut abzuspreche».

8) Wenn hingegen eine freundliche Vereinbarung
der Partheyen durch Verglich oder Compromiß statt stndet,

so mag von jeder Parthey gefordert werden:



IZ

Spruchgeld dem Oberamtmann, - dtz. 6

Dem AmtSfchreiber für Concept und Ein-
schreibung, - - - - — 7 rp. 5

Dem Wcibel für feine Abwart / — 2

Würde die eine nnd andere Parthey die fchriftliche

Ausfertigung des Spruchs oder Compromisses verlangen,
fo hat die Amtschreiberey dafür (nebst dem Stempelbetrage)

von jeder tarifmäßigen Seite zu beziehen, btz. 2

Doch nie eine mehrere Schreibgebühr als — 7 rp. 5

9) Wenn aber in Fällen, welche die obcramtliche

Competenz übersteigen, der FxenndlichkeitS-Versuch frucht,

los abgelaufen ist, und dem Kläger das Recht eröffnet

wird, die eine oder andere Parthey dann zu ihrem eigenen

Behufe eine Bescheinigung dessen anbegehrt, fo mag

für diefe, lediglich dem Citations-Doppel einzurückende

Bescheinigung von der Amtschreiberey eine Schreibgebühr

bezogen werden von -, - - btz. 6

10) Ueberhaupt foll für keine friedensrichterliche

Verhandlung, von welcher Art sie auch feyn mag, noch

für eine Stellvertretung oder Aßistenz bey derfelben, irgend

ein Emolument in einer rechtlichen Kostensliste admitirt
werden, mit einziger Ausnahme des im §. 6. bezeichneten

Falls, da eine Parthey wegen Ausbleibens an dem

Erscheinungstag wäre in die Tagkosten verfällt worden.

11) Ohne Bescheinigung des vorhergegangenen frie,
densrichtcrlichen Vermittlungs-Versuchs soll kein

Oberamtmann die Citation zu Abnahme einer Klage vor seine



l4
richterliche Audienz bewilligen. Sind jedoch von diesem

Verbot ausgenommen: die Vorladungen zu Fällung eineS

Ganturkunds zu Arrest- oder EigenthumS-Zubekanntnissen/

die.GeldStagS-Revisions-Begehren, die rechtlichen Begeh,

re»/ die im Verfolg einer bereits rechtshängigen Prozedur

entstehen und was dergleichen mehr/ als welche alle/ ohne

vorherige Erfcheinung vor dem Friedensrichter, bewilligt
werdcn mögen.

12) Die hier oben ausgesetzten Gebühren für den

Friedensrichter werden dem Staate nicht verrechnet.

Zweyter Abfchnitt.

Verhandlungen vor dem Civil-Richter.

à. vor dem Oberamtmann.

1) Jn allen Civil. Streitigkeiten / wird bey jedem

Spruch oder Urkund der von dem Oberamtmann auSge.

fällt wird / eö mag kurz oder weitläuftig seyn / von jeder

Parthey bezahlt:

Dem Oberamtmann Spruchgcld/ - btz. 5

Dcm Schreiber für Abwart und Concept/ — 7 rp. 5

Dcm Weibel für Abwart/ — 2

2) Für die Fällung eines unter die oberamtliche

Competenz gehörenden GanrnrkundS woben keine Oppo.
sttionen vorwalten, die eine rcctmiche Behandlung und

Beurtheilung nothwendig machen, wird überhaupt und

einfach bezahlt:

Dem Oberamtmann Spruchqeld, btz. 5

Dcm Amtschreiber für Abwart und Concept, — 5

Dcm Wciöcl für Abwart, —2
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Wird aver eine rechtliche Verhandlung und

Beurtheilung nothwendig, so sind dann die daherigen Gebühret!

zu beziehen.

3) Wenn in Fällen, die der oberamtlichen Compe-

tenz unterliegen, eine Parthey in die Kosten verfällt wird,
fo foll der Oberamtmann die von daher zu bezahlende

Summe fogleich mit bestimmen, indem in allen diefe»

Fällen keine Kostenlistcn gemacht, auch keine Moderation»,

Gebühren gefordert werden follen.

4) Wenn eine Parthey auf die Tagkosteu fchließt und

ihr diefelben von dem Oberamtmann zugesprochen werden,
fo ist nach Vorfchrift des vorhergehenden H. 3. zu

verfahren. (Vgl. obcn Abschnitt I. §. 6.)

6) Für eine Arrest-Znbekanntniß, welche der Schuldner

nicht rechtlich zu hindern fucht, werden die im vorigen

§. 1. ausgesetzten Emolumente, jedoch einfach und

überhaupt bezogen. Wenn aber das Rccht darüber
angetreten wird, so stnd die Emolumente die nemlichen, wie

in den übrigen Rcchtsstreitigkeitcn.

6) Von jeder Kundschaft die verhört wird, fo wie

auch, wenn sie den Eyd fchwört, gebührt:

Dem Oberamtmann für das Verhör oder die Beeydi-

gung, - - - - - btz. 8

Dem Schreiber für Abwart und Aufsatz, — 4

7) Für die UnterweisungS-Aedel, fo an die Pfarrer
«bgehn, gebührt von jeder Person die unterwiesen wird:

Dem Richter für die Besieglung, btz. 3

Dem Schreiber für die Ausfertigung, -- 4



i6

») Von ewer jeden Person die im Eyd unterwiese»

wird/ gebührt dem Pfarrer:

Für die Unterweisung, - Frk. 3

Für die Ausfertigung des Zeugnisses, btz. 6

9) Für die Ueberweisung einer Prozedur an das

Amtsgericht, zu Ausfällung seines Spruchs oder Urtheil
samt Tagsanfetzung, gebührt:

Dem Oberamtmann von jeder Parthey, btz. 6

Dcm Amtfchrejber für die Verfertigung des Rotulus
der sämtlichen Prozeßschriftcn, samt seiner Bemühung

dieselben in Ordnung zu bringen, von jeder

Parthey je nach der Grösse des Notulus:
von - - Fxk. 1

bis - - - - — 2

Dem Weibel für die Prozedur in Circulation zu fetzen,

für jeden Amtsrichter, - - btz. 5

Dieses letztere Emolument aber ist nicht von jeder

Parthey insbesondere zu bezahlen, sondern foll anf
beyde Partheyen vertheilt werden.

10) Für die Ermäßigung eines Kostens-Verzeichnisses

gebührt:

Von i bis 50 Artikeln: dem Ober¬

amtmann - - - Frk. 1 btz. 5 —

Dem Schreiber für die Rechnung — — 7 rp. 5

Von 60 bis 100 Artikeln: dem Ober-

amtmann - - - — z —

Dem Schreiber - - — i — 5 —
Dem Weibel für die Abwart WS-

gemein - - - 4 —

Ii) Ueber-
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.4) Uebersteigt die Kostenliste 100 Artikel, so wird

von jedem mehrern Artikel dem Oberamtmann 1 Kreutzer,

und dem Schreiber die Hälfte bezahlt. Doch soll daS

ganze Moderations ° Emolument, die Kostenliste mag noch

so groß seyn, in temem Fall den Betrag

von - - - - - Frk. 15

übersteigen, wovon dem Oberamtmann — 10

und dem Schreiber. —6 Z

zukommen^

12) Das Moderations-Emolument wird von derjenigen

Parthey bezahlt, melche die Kosten zu fordern hat; eS

soll aber der Betrag der ModerâtionSkssteN in der Kostens-

Note ausgefetzt und zu den Prozeßkoßen gefchlagen werden.

ö. vor dem Amtsgericht.

IZ) Wenn das Ämtsgericht in Civilstreitigkeiten, es

sey in der Hauptfache oder in Beyhändeln, ein Urtheil aus«

fällt, fs bezahlt jede Parthey:

Dem Amtsgerichte für Sitz- und Urtheil.
geld - - - Frk. 5 5

Dem Schreiber für Abwart und

Concept - - - — 1 btz. 6

Dem Weibel für Abwart — 5

14) Für die Fallung eines Äanturkunds um Sum.

mett, welche die oberanttliche Competenz übersteigen, und

wobey keine Oppositionen vorwalten, die eine rechtliche

Verhandlung und Beurtheilung Nothwendig machen, wird
überhaupt und einfach bezahlt:

Dem Amtsgerichte Spruchgeld Frk. 1 -

V. Bd. I. Heft. B
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Dem Schreiber für Abwart und

Concept - - - Frk. 4

Dem Weibel für die Abwart btz. Z

15) Für jede andere Verhandlung vor Amtsgericht,

wo kein eigentliches Urtheil ausgefällt wird, gebührt von

jeder Parthey dem Amtsgericht - - btz. 5

dem Schreiber für Abwart und Concept — 7 rp. 5

dem Weibel für Abwart « « - — 2

16) Wird ein Urtheil dcs Amtsgerichts weiter gezogen,

fo hat der Rekurrent für die Gestattung oder den

Abfchlag des RekurfeS, famt daheriger eigenhändiger Ein«

schreibnng iu das Urkund, an den Oberamtmann zu

bezahlen ----- Frk. 4

17) Jst der Oberamtmann anwesend, fo foll die

Angabe des Rekurses bey ihm selbst gefchehen, und derfelbe

jst verbunden, die Gestattung oder den Abfchlag felbst in
das Urkund einzufchreiben. ES ist alfo dem Schreiber

von daher kein Emolument zu entrichten. Jn Abwesenheit

deS OberamtmannS aber mag der Rekurs in der

Amtschreiberey angegeben werden, welche die Zeit der Angabe

in das Urkund einschreiben wird, und dafür zu beziehen

hat, « btz. 6

NachwärtS aber muß das Urkund dem Oberamtmann

selbst zugestellt werden, damit er gegen Erlag
von - - - - Frk. Z btz. 6

die Gestaltung oder den Abfchlag einschreibe.

c. Allgemeine Vorschriften.

18) Unter den oben ausgesetzten Gebühren sind nicht

begriffen, die oberamtlichen Siegelgeldex für die Besieg«



lung der Sprüche, Urtheile und Urkunden, wie auch die

Skripturen der Amtschreiberey für die Ausfertigung und

Einschreibung; als welche jeweilen nach Vorfchrift der

darüber vorhandenen besondern Titel berechnet und daz«

geschlagen werden sollen. (S. oben Tir. ii. hienach Tit. xi.)

19) Hingegen soll nnter dem Titel von Erfcheinung

oder Zutritt vor den Nichter Niemanden erwaS gefodert,
und dergleichen Emolumente follen als verbotene Audienz,

gelder angesehen werden.

20) Die in dem gegenwärtigen Titel §. 1. 2. 5. 9.
13. 14. und 16. ausgesetzten Emolumente für die Ober,

ammänner und Amtsgerichte follen zu obrigkeitlichen Handen

verrechnet werden.

(Die in S. 7. w. Ii. 16. 17. und iL. bezeichneten Siegelgek«

der, Rekurs« Emolumente und Moderations-Gebühren aber werden

von den Oberamtma'nnern nach der bisherigen Einrichtung zu eigenen

Handen bezogen.)

Sechster Titel.
Polizeyrichterliche Gegenstände, Frevelfachen und

Bussen.

1) Wenn der Oberamtmann einen Frevel von
amtlicher Pflichr wegen fertigt und der Beklagte des Frevels

geständig ist, fo foll der Oberamtmann kein Emolument

beziehen, fondern die in den Gesetzen bestimmte Strafe
ohne weitere Kosten noch Spruchgeld diktrren; nur foll
der Frevler nebst der Busse das Emolument des WeibelS

für die Anlegung der Citation bezahlen mit btz. 4
B 2
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2) Der Schreiber dann hat für Abwart, Concept

und Eintragung in den Bussenrodel (§. 7.) von jedem ein,

gestandenen Bussenfall zu beziehen, in fo fern der gebüßte

Frevler zu bezahlen im Stande ist - btz. 2 rp. 5

welches Emolument jeweilen auö dem Betrag der Busse

erhoben werden foll.

Z) Wird der geständige Frevler von der diktirten

Strafe ein Urkund begehren, fo foll ihm ein solches alsobald

ohne Bezahlung einiges Emoluments von dem

Oberamtmann zuerkennt werden; für die Ausfertigung diefes

UrkundS hat dann ein folcher Frevler das gehörige Schreibung

Siegelgeld zn entrichten. (Tit. n. §. i. Tit. xi. Z. 6. io.)

4) Für die Einschreibung der Gestattung oder des

Abschlags eines Rekurses bezieht der Oberamtmann in

allem ----- Frk. i btz. 6

6) Jn denjenigen Fällen, wo der Beklagte des Frevels

nicht geständig ist, und der daherige Prozeß zwischen Par-
theyen verführt wird, haben beyde Partheyen alle diejenigen

Emolumente zu bezahlen, welche in Rechtsfachen

üblich und bestimmt stnd.

Jn denjenigen Prozeduren diefer Art aber, die von

AmtS wegen verführt werden mögen dem Frevler, wenn

er dnrch Urtheil und Recht schuldig erfunden und in die

Kosten verfallt worden ist, je nach der Natur des Falls
und den dabeu statt findenden Umständen, die im 2ten

Abfchnitt deS vorigen Titels I.in. à. oder die im nachfol-

genden Titel bestimmten Emolumente auf Rechnung gefetzt

werden.

6) Jn Bussen-Sachen foll mit Bescheidenheit

verfahren, und in allen Fällen, welche durch gesetzliche oder
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rechtsgültige Vorschriften bestimmt stnd/ sollen niemals

grössere Bussen diktirt werde« / als die vorgeschriebenen.

Wohl mag der Richter bey mildernden Umständen diese

Vorschriften/ wenn nicht etwas anders ausdrücklich
bestimmt ist/ als Maximnm betrachten / und auch nach den

Umständen mindere Bussen diktiren.

7) Alle Bussen/ welche zu obrigkeitlichen Handen

fallen, und nicht in Folge besonderer Verordnungen und

Vorschriften dem Verleider, den Armen/ oder für eine

anderweitige Bestimmung zugesprochen werden, sollen von

den Oberamtmännern dem Staate verrechnet, und zu diesem

Ende sämtliche Bussen, ste mögen groß oder gering

seyn, mit Anzeige der Ursache und des Fehlers, des

Namens und Zunamens des Gebüßten und deS Datums in
einen besondern Bussen-Nodel eingetragen werden.

- «) Die im 4ten und 5ten Artikel bezeichneten

Emolumente der Oberamtmanner werden von denselben zu

eigenen Handen bezogen.

Siebenter Titel.
Criminal-Sachen.

1) Für jede Information die aufgenommen und

niedergeschrieben wird, gebührt:

Dem Oberamtmann - - Frk, 1 btz. 5

Dem Schreiber für Abwart u. Concept — 1 — 6

2) Für ein jedes Verhör, das mit einem Gefangenen

geführt und niedergefchrieben wird, gebührt:

Dem Oberamtmann - - Frk. Z

Dem Schreiber für Abwart«. Concept — s
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3) Bey Confrontationen mag für jede Perfon, die

mit dem Gefangenen eonfromirt, und deren Aussage nie-

dergeschrieben wird, bezogen werden:

Für den Oberamtmann - - Frk. 1 btz. 6

Für den Schreiber für Abwart und

Concept - - - — 1 — 5

4) Für ein Urphed foll bezahlt werden:

Dem Oberamtmann - - Frk. 1 btz. 6

Dem Schreiber - - - — 1 — 5

5) Für die Ausfertigung der Informationen, Ver,
höre, Confronralionen und übrigen Arcen, welche zu

Verführung der Criminal-Prozedur norhlvenoig sind, mag

der Schreiber von jeder gefchriebenen tarifmäßigen Seite

fordern » btz. 2

6) Jn dem Fall ein Oberamtmann, Schreiber oder

Weibel, wegen solcher Gefchäfte sich von Haus entfernen

würden, mag je nach Maasgabe der Entfernung und

Verköstignng der im HI. Tirel hievor bestimmte Tag - oder

Reitlohn erboben werden.

7) Die Mitglieder des Amtsgerichts, welche der

Aufnahme einer Information, Verführung eines Verhörs,
oder Abhaltung einer Confrontation beywohnen, haben

keine Emolumente zu beziehen.

8) Wenn im Verfolg der Untersuchung eines

inquisitorisch angehobenen Prozesses das Amtsgericht stch incompétent

erklärt, und den Fall dem Oberamtmann als

Polizeyrichter überweist, fo wird für die daherige Erkanntniß

bezahlt:



Spruchgeld - - Frk. 1 btz. 6

Dem Schreiber für Abwart und

Concept - - - — i
Dem Weibel für die Abwart btz. 4

9) Wenn aber das Amtsgericht den peinlichen Fall
fclbst beurtheilt, fo wird für die daherige Urtheil bezahlt:

Spruchgeld - - - - Frk. 5

Dem Schreiber für Abwart u. Concept — i btz. 5

Dem Weibel für die Abwart - — 5

10) Für die Ausfertigung der im 8. und 9. er-

wähnten Urtheile gebührt dem Schreiber das unten in dem

Xl. Titel bestimmte Schreibgeld.

Und für die Verfertigung des Notulus der fämtlichen

Prozeßfchriften, famt feiner Bemühung diefelben in
Ordnung zu bringen und zu paginiren je nach der Grösse

der Prozedur: von - - - Frk. 1

bis « - - - - - — 2

11) Dem Weibel dann gebührt, für die Prozedur in
Cirkulation zu fetzen, von jedem Amtsrichter btz. 6

12) Wenn der Beklagte den Rekurs vor die obere

gerichtliche Instanz erklärt, fo hat der Oberamtmann für
die Ertheilung und Einschreibung des RekurfeS zu

beziehen ----- Frk. i btz. 6

IZ) Wird jemand für Schulden, Verbrechen oder

anderer Urfachen halber in Gefangenfchaft gefetzt, fo ist

zu bezahlen :

Für die Einfchliessung:

Dem Oberamtmann - - - - btz. 7 rp. S

Dem Weibel - -, - - —7—5
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Für die Loölassung:

Dem Oberamtmann - - - btz. 7 rp. 6

Dem Weibel - - - - —. Z

Jn Fällen, welche der oberamtlichen Competenz

unterliegen und wenn die Gefangenschaft nicht über Z mal 24

Stunden dauert/ wird von diesem Emolumente nur die Hälfte
bezogen, also

Für Ein- nnd AuSthürmung:

Dem Oberamt - - - btz. 7 rp. 5

Dem Weibel - - - —7 —6

Jn den Gefängnissen der H.iuvtstadr dann, und dcr

übrigen mir einer uiedeni Polizey - Compcrcnz versehenen

Städte, von denjenigen Gefangenen, welche für
Polizey -Vergebungen von der Stadt« Polizey - Behörde infolge

daheriger Competenz eingesetzt werden, wird anstatt obigen

Emoluments lediglich zu Handen deö StaatS

bezogen - - - - - - btz. 7 rp. 5

14) Alle in den vorhergehenden Artikeln enthaltenen

Emolumente/ sollen nur dann bezogen werden, wenn die

Person / welcher diese Kosten auffallen, dieselben zu bezahlen

im Stande ist. Jm Falle des Unvermögens/ und

wenn der Beklagte von den Kosten frey gesprochen wird,
soll der Obrigkeit nichts davon angerechnet werden.

15) Für den Unterhalt eines Gefangenen, der selbst

zu bezahlen vermögend ist/ mag der Oberamtmann für
jeden Tag beziehen: - - - - btz. 8

Jn dem Fall aber des Unvermögens und wenn die

Regierung aus mildernden Rücksichten einem Verurtheilten
den ihr zu verrechnenden Theil der Criminal-Kosten nach-
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läßt / mag der Oberamtmann fiir jeden Tag der Obrig.
keit anrechnen - - - - btz, 5

^

Für diejenigen Gefangenen aber, die nur bev, Wasser

und Brod gekalten werden, wohin defenders auch diejeni-

gen gehören/ welche Bussen wegen,Unvermöglichkeil mit

Gefangenfchaft abdienen müssen/ für jeden Tag btz. 3

16) Unter obigem Emolument, ist die Abwart, Feuerung

Reinigung / fo wie daö Bettstroh für die Gesänge-

nen begriffen, nnd es foll weder dafür noch unter irgend
einem andern Vorwande etwas für den Oberamtmann noch

jemanden anders bezogen werden.

17) Jn Betreff der Verwaltung der Gefängnisse in
der Hauptstadt inZbcsonders lassen Wir eS bey demjenigen

bewenden/ was der Beschluß vom I2ten Jcnncr I8v7
darüber vorgeschrieben hat.

18) Einem Weibel, der aus Befehl des Oberamt.

manns einen Gefangenen in dem Amte abholen muß/ foll

für diese Verrichtung mit Inbegriff seiner eigenen Verkö-

stigung entrichtet, und im Fall der Gefangene unvermögend

wäre, oder nicht zu Bezahlung der Kosten verurtheilt
würde, der Obrigkeit angerechnet werden Frk. 2

19) Werden Gefangene weiter versendet, fo foll diefeS

ordentlicher Weife durch die Landjäger gefchehen. Ueber

die daherigen Reifekosten dann, fo wie die übrigen Ver.
richtnngen, welche den Landjägern in Criminalfachcn
auffallen, ist in dem Landjäger. Reglement die weitere

Vorsehung gethan.

2«) Wenn zur Auströstung von Missethätern, welche

todeswürdige Verbrechen begangen haben, stationirte Geist,

liche stch ausser ihrer Gemeinde begeben, und anderwärts
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für Quartier und Verköstigung forgen müssen, fo mag

von jedem Geistlichen dafür von jedem Tag angesetzt, auch

im Fall Unvermögens des Delinquenten, der Obrigkeit in

Rechnung gebracht werden - Frk. 6

2t) Für Executionen ist der unterm 6ten Febr. ISO?

dem Scharfrichter ertheilte Tarif zu befolgen.

22) Die in dem gegenwärtigen Titel für die Oberamtmanner

ausgesetzten Emolumente fallen denfelben zu eigenen

Handen anheim. Hingegen follen die in den §. 8,
und 9. bestimmten Spruchgelder der Amtsgerichte obrig«

keillich verrechnet werden.

Achter Titel.
Administrations- und Polizey-Sachen.

1) Die Beeidignng der in obrigkeitlichen Bedienungen

stehenden Perfonen, Gerichtsfässen, Weibel, obrigkeitlichen

Bannwartcn u. f. w. soll jeweilen ohne Entgeld vor
stch gehen, und weder die Oberamtmänner, welche

dieselben beeidigen, noch die Schreiber oder jemand anders

haben von daher einige Gebühr zu erheben.

2) Wenn der Oberamtmann auf Begehren einer

Parthey jemanden in Videspflicht aufnimmt, wie die

Bannwarten der GemeindS- und Partikular-Waldungen,
und in andern Fällen mehr, fo gebührt für jede Perfon

die beeidigt wird:
Dem Oberamtmann für die Beeidigung btz. 7 rp. s

Dem Schreiber für die Abwart und Ein¬

schreibung 5

Wenn dem Beeidigten alsdenn auf Begehren Patente

ausgefertigt werden, fo hat der Oberamtmann dafür das

gewöhnliche Siegelgeld mit - - - btz. 3
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Der Schreiber dann für Ausfertigung und Einschreibung

in allem - - - btz. 7 rp. S

zu bezieh».

Z) Wird jemand auf Begehren einer Partheu in Ge-

lübd aufgenommen/ fo gebührt dem Oberamtmann von

jeder Perfon / die geloben muß - - btz. 4

4) Für die Einschreibung eines LehemrägerS in die

Urbarien, wird nebst vorstehendem Gelübd - Geld, annoch

bezahlt - - btz. 4

6) Will jemand die Schloß-Urbarien ausschlagen

lassen / fo hat der Oberamtmann dafür jedesmal zu

beziehn ------- btz. 6

6) Derjenige / der in der Amtschreiberey Bücher

aufschlagen läßt / soll für jedesmal bezahlen btz. 4

Wenn aber aus Mangel genügsamer Anzeigen ganze

Stunden und mehr damit versäumt würden / so kann nach

Maasgabe des ZeitverlustS mehr gefordert werden bis auf
höchstens - - - - - Frk. 1 btz. 5

7) Für einen Heimathfchein gebührt:

Dem Oberamtmann für die Besteglung btz. Z

Dem Pfarrer für die Ausfertigung — 7 rp. 5

8) Wenn nach Ausweis der Verordnung vom -Den
Jenuer I810 die Bewilligung für die Ausführung eineS

Hausbaus / wogegen keine Opposttionen vorwalte»/ ertheilt
wird / fo foll dafür bezahlt werden:

Dcm Oberamtmann für die Bewilligung und

Siegel - - Frk. 1 btz. 5

Dem Amtschreiber für die Ausfertigung und Einschreibung

in allem/den Stempel ungerechnet Frk. 1 btz. s



28

9) Für einen gewöhnlichen Paß wird neösi der Stem-

pelgebühr bezahlt:

Dem Oberamtmann Siegelgeld - btz. Z

Dem Schreiber für Ausfertigung und Ein-

tragung in die Controlle - - — 4

Für einen Laufpaß dann nur Siegelgeld — 1

Schreibtaxe 2

10) Für Hinterlagen mag von dem hinterlegten Gut,
in Geld oder Zinsschriften, für die Verwahrung desselben,

von jedem Jahr allemal Eins vom Hundert gefordert wer.

den; wird aber das hinterlegte Gut nicht über ein Jahr
hinter dem Richter bleiben, fo gebührt dem Richter, die

Zeil der Verwahrung mag kurz oder lang feyn, gleichfalls

EinS vom Hundert.

Werden aber statt Geld oder ZinSfchriften Bürgschaft-

Scheine hinterlegt, so hat der Richter statt Eins vom

Hundert, je ein Quart vom Hundert zu fordern.

Die Erhebung der Gebühr findet jeweilen bey

Zurückziehung der Hinterlage statt.

11) Wenn in Administrations-Streitigkeiten Prozeß.

Akten einer Parthey der andern von dem Oberamtmann

zu deren Rechtsbehelf mitgetheilt werden, fo gebührt dem

Oberamtmann für die Mittheilung und das Begleitschrei,

den, dasselbe mag kurz oder weitläuftig feyn, mit Inbegriff

deö Siegels in allem und einfach btz. 7 rp. 5

Dcr Amtschreiberey dann, wenn die Schreiben und

Beylagen durch dieselbe ausgefertigt werden, von jeder

tarifmäßigen Seite der ausgefertigten Schriften die ge-

ordnete Schreibtaxe mit btz. 2
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12) Für die Sprüche, Rekurse, und übrige richter.

liche Handlungen in Administrations - Streitigkeiten wer.
den die nemlichen Gebühren bezogen, welche oben in dem

Titel V. Abschnitt II. 1. 6. 7. 8. 10. 11. 12.16. 17.

und 18. für diese Handlungen festgesetzt stnd.

13) Alle im gegenwärtigen Titel benannten Emolu.

mente der Oberamtmänner werden, mit Ausnahme der

Verhör - BeeidigungS - und Urtheilgelder nach den Tit. V.

§. 20. enthaltenen Bestimmungen, von denselben zu eigenen

Handen bezogen und nicht obrigkeitlich verrechnet.

N e u n.t e r Titel.
Geldstags-Sachen.

1) Von einem jeden GeldStag mag der Oberamt.

mann erheben:

s. Wenn das vorhandene Vermögen nur 200 Franken

und weniger betrügt Frk. 2 btz. 6

d. Wenn das vorhandene Vermögen mehr als 200 Frk.
und bis 2000 Franken beträgt Frk. 6

c. Wenn es aber 200s Frk. übersteigt— 10

2) Dieses Emolument wird dem Oberamtmann fur
alle Bemühungen, die für denselben aus dem GeldStag

erwachsen, mithin für die Bewilligung des GeldStagS,
der Publikationen und Steigerungen, Bestellung der Gelds-

tagsverordneten und Schäzcr, die allfälligen Verlängerungen

des GeldStagS, und für die Paßation deS GeldStagS-

Rodels bezahlt, und eS follen für diese und andere der-

gleichen Benmhungen von dem Oberamtmann keine beson«
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dern Emolumente noch Sicgelgelder erhoben werden. Auch

hat er dafür bey der Paßation deö Geldstags die Koste»

«nentgcldlich zu erdauern und allenfalls zu ermäßigen.

Z) Für die Bewilligung einer GeldStagS - Revision

oder Aufhebung eines GeldStagS, gebührt dcm Oberamt.

man» - « - - Frk. i btz. 6

4) Für einen jeden Tag, den die Geldsverordneten

und der Schreiber mit Untersuchung der Hausbücher und

Schriften des VergeldStagers, Verzeichnung des Vermö.

genö und der Schulden, Schatzung und Steigerung der

Fahrhabe und liegenden Güter, wie auch mit Anweisung

der Gläubiger zubringen werden, gebührt ihnen mit In.
begriff der Zehrung - - Frk. 1 btz. 5

5) Wenn sie aber wegen des Geldstags reisen müßen,

so gebührt ihnen für jeden Tag, den ste in diefen

Verrichtungen zubringen, mit Inbegriff ihrer Verköstigung

«nd Reifekosten:

Dem Geldsverordneten - Frk. 4

Dem Schreiber — 6

6) Den Weibeln nnd Gerichtsbedicnten, welche bey

dem Geldstage gebraucht werden > wird der nemliche Taglohn

wie den GeldSverordneten ausgerichtet.

7) Den nemlichen Taglohn erhalten auch die beeidigten

Schätzer, welche zu Errichtung der Schätzung über

das GeldstagS-Vermögen gebraucht werden. Diefelben
sind dafür verbunden, ihre Würdigung über die liegenden

Güter, nebst deren Halt, Anstössern und Beschwerde»

schriftlich einzugeben.
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8) Alle diese Taggelder sollen nicht nur überhaupt

in den Geldstags-Rodel getragen / sondern jederzeit spezi-

fizirt ausgesetzt werden, was für Tage eS gewesen/ und

in welchen Verrichtungen ein jeder dieselben angewendet

habe.

9) Den Geldstags-Rodel aufzufetzen/ einzurichten,

in zwey Doppeln auszufertigen und zu pagiuiren / mag
der Schreiber für feine dießortige Bemühung erheben:

von jeder tarifmäßig uberfchriebenen Seite eines jeden

der beyden ausgefertigten Doppel - - btz. 2

10) Die Anweisungen zur Geduld follen nicht auf
besondere Seiten fondern fogleich unter der Ansprache,
und so viel möglich auf die gleiche Seite gefetzt werden.

11) Auch follen die Schuld-Titel nicht nach ihrem

ganzen wörtlichen Inhalte eingetragen/ fondern nur der

Haupt-Jnhalt Auszugsweise / mit Benennung des

Unterpfands oder der habenden Sicherheit/ jeder Ansprache

beygesetzt werden.

12) Desgleichen sollen alle Eingänge und dergleichen

««nöthige Sachen wegbleiben.

IZ) Hingegen sollen auf dem Titelblatt die Namen

der Geldsverordneten stehn / und jeweilen die Formel der

Publikation nnd Befehl-Zedel auf der ersten Seite nur
einmal eingeschrieben werden / mit Benennungen der Orte,
wo dieselben vorgegangen.

14) Der Geldstags-Rodel soll in sich halte»/ ein

Inventarium deS Vermögens und der Schulden, nebst

beygefügter Taxe und Kauffumme« der Mobiliar. Effekten und

liegenden Güter, welche letztere mit ihre» Anstösser» be.
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schrieben und auch auf dicfe Weife in den herausgegebenen

Collokationen eingebracht werden follen, dcnne die cinger

gebenen Ansprachen und die Anweifung derfelben; die

Geldstagskosten follen insgesamt beysammen und wohl spe-

cistzirt und nicht nur überhaupt eingebracht werden, da,

mit der Oberamtmann bey der Passation alles wohl
untersuchen könne. Am Ende dann soll eine Bilanz über das

Vermögen und die Schulden, auch eine deutliche Tabelle

beygefügt werden, um wie viel und worauf ein jeder col-

locirt worden, nnd was der Verlust sey.

15) Von einer jeden Publikation foll bezahlt werden:

Dem Schreiber für die Ausfertigung btz. 4

Dem Pfarrer für die Verlesung und das daherige schrift¬

liche Zeugniß - - - btz. 2

Dem Weibel für die Anfchlagung eines jeden Doppels
und das daherige schriftliche Zeugniß btz. 4

16) Es foll auch ein jeder Geldstag durch das Wochenblatt

der Hauptstadt dreymal nach einander publizirt / nnd

für jede diefer Publikationen nach dem daherigen
allgemeinen Formular bezahlt werden, - btz. 7 rp. S

Und wenn in diefen Publikationen zugleich die GeldS-

tagösteigerung enthalten ist, für jedesmal Frk. i
Wcnn ausdrücklich verlangt wird, daß obige

Publikationen weitläuftiger und nicht nach dem eingeführten

Formular in das Wochenblatt eingerückt, oder daß die

GeldStagssteigerungen darin besonders publizirt werden,
so ist alSdann von jeder gedruckten Linie jedesmal zu

bezahlen - - - - -, btz. i
Für
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Für eine GeldstagSverlängerung oder Aufhebung

wird das nemliche PublikationS. Emolument bezahlt/ wie

für den GeldStag felbst.

17) Von einer jeden Collokation / worin der

Vorgang und Nachgang stehen foll/ gebührt dem Schrei,
ber - - - - btz. 6

Wenn aber felbige mehr als zwey Seite» haltet/ von

jeder folgenden Seite - btz. 2

18) Von einer jeden Anweifung zur Geduld / gebührt

dem Schreiber für die Ausfertigung - btz. 4

19) Für das Inventarium foll nichts befonders ange,

fetzt/ fondern felbigeS bey der Jnvemorifation/ für welche

der Schreiber feinen Taglobn nach §. 4. und 5. erhebt/

alfobald gezogen / und die Ausfertigung in dem GeldStagS.

Rodel bezahlt werden.

20) Hingegen mag der Schreiber für die Errichtung
deS Steigerungs. Rodels fo weit er liegende Güter
ansteht, von jedem Bogen ansetzen btz. 8

21) Für die Abnahme und Einschreibung der An.
fprachen foll kein Emolument gefordert werden Wird
aber von dem Gläubiger ein Empfangfchein verlangt, fo

mag ihm derselbe nicht verweigert, und foll dem Schreiber

dafür von dem Gläubiger nebst der Stempelgebühr bezahlt

werden btz. 4

22) Wenn der Schreiber den Schuldnern der Gelds.

tagS-Masse Auszüge aus den Hausbüchern zufchicken muß,

um zu erfahren / ob die Schuld richtig sey oder nicht /
oder um die Bezahlung zu erhallen, mag er für jede tarif,
mäßige Seite diefer Auszüge ansetzen btz. 2

V. Bd. l. Heft. C
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2Z) Für einen jeden Bericht-Zedel oder Brief/ den

der Schreiber / des GeldStagS wegen/ erlassen muß/ kann

er ansetzen ------ btz. 4

24) Bey der Jnventorisation / fo wie bey Steigerungen

und GeldStagen / sollen nebst den Geldsverordneten
keine andern Vorgefetzten zugegen seyn / auch keine Bezahlung

erheben.

25) Der Weibel foll bey der Jnventorisation und

den Steigerungen für die Abwart und den Ausruf zugegen

seyn.

26) Alle GeldStage zu Abnahme der Ansprachen sollen

in den Amtssitzen oder in den Amtschreibereyen verführt

werden; ausgenommen in Fälle«/ da felbige auf den Tag
der Steigerung gefegt werden.

27) Bey keinem Anlaß foll auf Unkosten der

Geldstags-Masse Speife und Trank aufgestellt/ noch jemand

verköstigt werden.

28) Wohl aber mag bey Steigerung der liegenden

Güter ein mäßiger Trunk aufgestellt und dafür ein halber

Kreutzer von jeder Krone/ oder ein halbes vom Hundert
als Geding bey dem Kauf vorbehalten werden / welche dcr

Käufer über die gebotene Kaufsumme auö entrichten soll/

um daraus die Kosten der Steigerung zu bestreiten.

29) Wenn ausser den in den A 1—8. genannten

Beamten, noch andere Personen für den Geldstag gc-

braucht werden müssen, foll man denfelben jederzeit einen

billigen Taglohn zukommen lassen, daß ste daraus ihre

eigene Verköstigung felbst verlegen können und dieselbe

nicht auf die GeldStagS-Masse falle.
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so) Alle ««nöthige Vacations» sollen mit Sorgfalt
vermieden, und niemanden Taglöhne für folche Werrich,

tungen bezahlt werden, die mit Gelegenheit. oder durch

Briefe / oder durch Absendung eines Expressen hätten kö«.

nen gemacht werden.

31) Will jemand fich gebrauchen lassen, zu Gunsten

eines Schuldners mit den Gläubigern zu accordiren,
so foll dafür fo wenig als für andere Verrichtungen in
Freundlichkeit, einiger Taglohn oder sonst etwas auf Rech«

nung der GeldSragö. Masse bezahlt werden.

32) Die Ansprecher, welche auf liegende Güter eol-

lozirt werden, oder durch Nachfchlagung dazu gelangen,
follen nicht angehalten werden, ein Kauf. Instrument
ausfertigen zu lassen, fondern ihre in Händen'habenden Collo-

karionö-Zedel, welche vor Gericht gefertigt werden, stnd

genügsame Titel zu einer rechtmäßigen Besitzung. Dieje.
«igen aber, welche liegende Güter an einer Geldstagsstei.

gerung erhandeln / sollen darüber Kaufbriefe zum Beweis

des Eigenthums ausfertigen lassen, und dafür das be.

stimmte Schreib, und Siegelgeld/ alles nach Vorschrift
des Tir. II. §. 3. hievor und Th. II. Tit, II. i. hienach,

bezahlen.

33) Die GeldStagS-Rödel sollen jederzeit innerhalb
Monatsfrist nach dem letzten Geldstag, dem Oberamt.

mann zur Passmon vorgelegt werben. Doch kann der

Oberamtmann diefe Frist auf eine bestimmte Zeit verlän«

gern, wenn der Schreiber wegen wichtiger Gründe diefe

Verlängerung begehren wird. Vor der Passation deS

GeldStagS-Rodels follen weder Collokationen noch

Anweisungen zur Geduld jemanden herausgegeben werden.

C 2
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Z4) Da der GeldStagS-Rodel, nach der vorhandenen

gesetzlichen Vorschrift, dem Oberamtmann zur Erdaurung
und Ermäßigung der Kosten vorgelegt werden soll, so soll

im Fall dcr Oberamtmann ein- oder andere Artikel der

Geldstagskosten heruntersetzen oder durchstreichen würde,

es dabey sein Verbleiben haben.

35) Würde aber jemand über eine solche Ermäßigung

oder Herabsetzung tarifmäßiger Artikel stch zu beklagen

haben, so kann stch derselbe nach der weiter unten

hierüber vorkommenden Vorschrift (Theil vm. Z. 16.) bey

dem Kleinen Rath anmelden, welcher alSdann das Ange,
messene verfügen wird.

36) Für die Einschreibung der Passation in beyde

Dvppel deS GeldStags, deren Datum in allen Collokationen,

auch in denen zur Geduld ausgesetzt seyn foll,
gebührt dem Schreiber in allem - - btz. 7 rp. 5

37) Wann in GeldStagS-Sachen Streit entsteht,

und die Geldsverordneten als Richter in erster Instanz
eine Prozedur verführen und beurtheilen müssen, follen

ste stch mit dem Schreiber jeweilen in der Amtschreiberey

einfinden.

Ebendaselbst ist auch, in allen geldötaglichcn Streitigkeiten,

daö rechtliche Domizilium derjenigen Gläubiger,
die nicht in dem Canton angesessen stnd, und kein beson«

derö Domizilium in dem Amtsbezirk, wo der Geldstag

verführt wird, verzeigt haben; und es liegt solchenfalls

der Amtschreiberey ob, die erhaltenen Wissenlassnngen

«nd Fürbote fofort durch die Post an den betreffenden

Gläubiger gelangen zu lassen.
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38) Die Geldsverordneten und der Schreiber haben

in Geldstagsstreitigkeiten, je nach der Entfernung der

Amtschreiberey von ihrem Wohnsitze/ das im 4ren oder 6ten

Artikel bestimmte Taggeld zu beziehen. Hingegen sollen

alle Emolumente/ von welcher Art ste auch seyn mögen/
in solchen Streitigkeiten wegfallen und deren keine bezogen

werden / ausgenommen für den Stempel und für die

Ausfertigung der Urkunde«/ für die Besteglung derfelben

durch die Geldsverordneten und für die Weibelverrichmn-

gen / welche alle nach den daherigen Vorfchriften bezahlt

werden müssen.

Der Amtschreiberey dann gebührt in dem Fall des

vorhergehenden Artikels für die Abnahme der ihr
zugestellten Wissenlassungen und Fürbote und die Versendung

derselben - - - - - - btz. 7 rzk 5

und dem Weibel für die Vertragung auf die Post und

das daherige Zeugniß in allem - btz. 4

39) Wenn das Vermögen der GeldStagS«Masse so

gering ist/ daß nicht alle in den vorhergehenden Artikeln
bestimmte Geldstagskosten daraus bestritten werden könne«/

fo follen ans dem vorhandene» vor allem aus die nöthigsten

Publikationskosten/ hernach dann das ansgelegte Geld,
dann die nothwendigsten Skripturen und Vacatiouen deS

Schreibers, nnd endlich die Taglöhne der Geldsverordneten

bezahlt, dabey aber der GeldStag mit höchster

Sparsamkeit und Abkürzung / so viel es ohne Verletzung der

gesetzlichen Vorschriften geschehen kann / ausgeführt und

verschrieben werden.

40) Jst aber gar kein Vermögen vorhanden/ so soll

der GeldStag nichts destoweniger / nnd unentgeldlich

verführt werden. Zu diesem Ende sollen die Publikationen
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in dem Wochenblatt und von Kanzeln auf die Bescheini«

gung der Amtschreiberey daß kein Vermögen da fey, un-

entgeldlich vor sich gehen, wie nicht minder die nothwendigen

Vaeationen und Skripturen der Geldsverordneten,

Schreiber und Weibel.

41) Hingegen mag in Verfchreibung folcher

unentgeldlichen Geldslage, die fubstanzliche Einverleibung der

Schuld. Titel in den Geldstag. Rodel wegbleiben; und eine

General. Collokation am Ende die Anweifung der famt.

lichen Gläubiger ihrem Range nach, zur Geduld oder

auf Bürgen in tabellarischer Ordnung enthalten.

42) Wenn indessen die Ausfertigung einer Anweifung

zur Geduld oder auf Bürgen verlangt wird, so ist dafür

nebst dem Stempelbetrage das oben §. 18. auögefetzte

Emolument zu bezahlen.

4Z) Die hievor Z. i. und Z. ausgesetzten Emolumente

werden von den Oberamtmännern so wie diejenigen, welche

unter dem Titel von Beneftcia Inventant vorkommen zn

eigenen Handen bezogen.

Zehnter Titel.
Benestcia Inventarti.

1) Für die Bewilligung eines Benesieii Inventarti
gebührt dem Oberamtmann - Frk. i btz. 6

Für die Verlängerung der den Erben vergönnten Be.

denkzeit dann - - - - btz. 7 rp. S

2) In obigem Emolumente stnd auch begriffen, die

oberamcliche Bewilligung der Publikationen und die Be-
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stellung des zu Verfertigung des Inventariums verordneten

Vorgefetzten, als wofür mithin der Oberamtmann keine

besondere Gebühren zu erheben hat.

Z) Für einen jeden Tag/ den der geordnete Vorgefetzte

und der Schreiber mit Untersuchung der Hausbücher und

Schriften des Verstorbene«/ und Verfertigung des Ver,
zeichnisses des Vermögens und der Schulden zubringen

werden, gebührt ihnen/ je nach der Entfernung von ihrem

Wohnorte, der in dem Titel von GeldStagen §. 4. oder 5.

geordnete Taglohn.

4) Wenn bey Verfertigung deS Vermögens - EtatS

eine Schatzung von Fahrhabe oder liegenden Gütern ge-

macht werden muß/ fo haben die beeidigten Schätzer/
welche dazu gebraucht werden / für jeden Tag den ste mit
dieser Schatzung zubringe«/ den nemlichen Taglohn zu

erheben. Sie stnd aber dafür verbunden / ihre Schätzung
über die liegenden Güter schriftlich und mit Angabe des

HaltS/ der Anstösser und Beschwerden einzureichen.

5) Wenn während der gestatteten Bedenkzeit für die

Beforguug der liegenden Güter md den Unterhalt der

Familie des Verstorbenen durch richterliche Verfügung
Kosten ausgelegt werde», so follen diefelben nach Noth,
durft und mit Bescheidenheit bestimmt / auch in dem In.
ventarium gleich den in den beyden vorhergehenden Arti,
keln geordnete» Taggeldern specistcirt ausgesetzt werden.

6) Von einer jeden Publikation soll bezahlt werden:

Dem Schreiber für die Ausfertigung btz. 4

Dem Pfarrer für die Verlesung und das daherige fchrist,

liche Zeugniß - - - btz. 2
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Dem Weibel für die Anschlagung eines jeden Doppels

und das daherige schriftliche Zeugniß btz. 4

7) Es soll auch ein jedes Benesicium Inventari,
durch das Wochenblatt dreimal nach einander publizirt /
und für jcde dieser Publikationen nach dem daherigen

allgemeinen Formular bezahlt werden btz. 7 rp. 5

Wenn aber ausdrücklich verlangt wird, daß diefe

Publikationen weitläuftiger und nicht nach dem Formular
in das Wochenblatt eingerückt werden, fo wird alsdann

von jeder gedruckten Linie jedesmal bezahlt btz. 1

Für die einmalige Publikation der Verlängerung der

Bedenkzeit wird bezahlt - - btz. 5

«) Jn dem Inventarium foll befonders ausgefetzt und

fpecisicirt werden, an welchen Orten das Benesicium

Inventarli publizirt, wie viel Publikationen an jedem Orte

gemacht, und wie viel für jede Publikation bezahlt worden

fey.

9) Für die Abnahme und Einschreibung der Anfpra-
chen foll kein Emolument gefordert werden. Wird aber

von dem Gläubiger ein Empfangfchein verlangt, fo mag

ihm derfelbe nicht verweigert und cö foll dem Schreiber

dafür mit Inbegriff der Stempelgebühr bezahlt wer«

den - btz. 4

10) Wenn der Schreiber den Schuldnern Auszüge

aus den Hausbüchern zuschicken muß, um zu erfahren,
ob die Schuld richtig sey, oder nicht, so mag er für jede

tarifmäßige Seite diefer Auszüge ansetzen btz. 2

11) Für einen jeden Brief an die Gläubiger oder

sonst, den der Schreiber des Benefici, Inventami wegen,
erlassen muß, kann er ansetzen - - btz. 4



41

12) Das Inventarium des Vermögens und der

Schulden aufzusetzen und einfach auszufertigen, mag der

Schreiber für feine dicßörtige Bemühung erheben, von
jedem Bogen zu vier tarifmäßigen Seiten gerechnet, mit
Inbegriff der Stempelgebühr Frk. 1

Wenn aber das vorhandene Vermögen nur Frk. 200

und darunter beträgt, alsdann von jedem Bogen

nur - btz. 7 rp. 6

ES follen hieben die in dem Inventarium etwa leer

gelassenen Seiten nicht gerechnet, auch das Inventarium
allezeit xaginirt werden.

IZ) Das Inventarium foll enthalten: ein genaues

Verzeichniß des vorhandenen Vermögens, der hinterlasse,

nen Schulden, und der allfällig eingegangenen Bürgschaften

des Verstorbenen, endlich dann der Kosten des ganzen

Bénéficié. Auf dem Titelblatt foll der Name des dazu

geordneten Vorgefetzten stehn, und jeweilen die Bewilli.
gungS. Formel der Publikation und Befehl. Zedel auf der

ersten Seite nur einmal eingefchrieben werden, mit
Benennung der Orte wo dieselben vorgegangen.

14) Hingegen sollen die eingegebenen Schuldtitel nur
Auszugsweise, nach ihrem Haupt. Inhalt eingetragen,

auch alle Eingänge und dergleichen unnöthige Weitläuftig.
leiten weggelassen werden.

15) Das Inventarium foll innerhalb acht Tagen, von

dem Auslaufe der den Erben vergönnten Bedenkzeit an

gerechnet, ausgefertigt, und den Erben zugestellt werden,

welche die sämtlichen Kosten dann aus der Verlassenschaft

zum voraus abführen und berichtigen follen.
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16) Wenn bey! Auslauf eines Benefieii Inventari!
die Erbfchaft von den Erben fogleich ausgeschlagen wird,
und der GeldStag erfolgt, fo foll zu Vermeidung unnöthi-

ger Kosten kein neues Inventarium gezogen, fondern das

nemliche Inventarium rücksichtlich der Vermögens-Effekte«

und ihrer Schätzungen beybehalten werden.

Es follen auch die Gläubiger, die bereits in dem

Beneficio Inventar« ihre Ansprachen eingegeben, und ihre

Titel originaliter oder abschriftlich eingelegt haben werden,

Nicht weiter zur Eingabe in dem Geldstag des Erblassers

gehalten seyn, und ihnen daher auch für die Kosten dieser

letztern Eingabe, wenn ste dieselbe dennoch machen würden,

keine Gebühren admittirt werden.

47) Denjenigen Gläubigern hingegen, welche nicht

bereits in dem Beneficio Inventarti eingelangt sind, werden

für die Kosten ihrer Eingabe in den Geldstag, als

zu welcher ste allerdings noch berechtigt stnd, fo wie der

Amtschreiberey für die EmpfangSbefcheinigung bey deren

Abnahme nach §. 21. deS vorhergehenden Titels, die

Gebühren wie billig admittirt. Die nämliche Bewandtniß

hat eö auch mit denjenigen Gläubigern, welche in dem

vorhergehenden Beneficio Inventarti zwar ihre Ansprachen,

aber ohne Beylegung der Titel eingegeben nnd nun letztere

in den Geldstag einzulegen haben würden.

18) Für die Vervollständigung des Schuldenverzeich-
nisscS mit den im vorhergehenden Artikel gedachten neuen

Ans.'rachen und Eingaben, hat die Amtschreiberey je nach

den Umständen die sub §. z. und 12. hievor ausgesetzten

Emolumente zu beziehen.
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Eilfter Titel.
Von den Amtschreibereyen.

1) Den Amtschreibern liegt einzig das Recht/ so wie

auch die Pflicht ob/ die oberamtliche Audienz und die

Verhandlungen deö Amtsgerichts zu verschreiben / die davon

abhängenden Skripturen auszufertigen / und daherige
Emolumente zu beziehen. Allen andern Schreibern und No.
tarien ist verböte«/ in den Aemtern, wofür ste nicht
bestellt sind/ einige diefer Serivturen zu verfertigen, bey

Strafe der Ersetzung alles Schadens der daraus entstehen

konnte, der Restitution des Schreib. Emoluments au den

AmtSschreiber nach dem Tarif, und unter einer Busse von

vier und zwanzig Franken, von welcher Busse ein Drittel
der Obrigkeit, ein Drittel dem betreffenden Amtschreiber,

und ein Drittel dem Verleider zukommen soll.

2) ES follen die Amtschreiber ihre Substituten selbst

besolden, und für diefelben foll weder von ihnen noch von

ihren Hrineipalen jrgend ein Emolument eingeführt, bezogen,

noch gefordert werden.

3) Die Amtschreiber follen ihren Stellen felbst

vorstehn und es wird ihnen bestimmt untersagt, ihre Stelle

an irgend jemand zu verpachten.

Wenn der Amtschreiber die oberamtlichen Audienzen

in Rechts- und Frevel. Sachen uud die Sitzungen des

Amtsgerichts nicht selbst verschreiben würde/ so foll er

diefe feine Verrichtungen nur durch einen xaßierten Notar

»erfehen lassen können.

4) Allen Amtfchreibern, ihren Substituten und Ge-

hülfen wird ernstlich verboten, einigen Partheyen, wer
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sie immer seyn möchten, weder Prozeduren oder andere

Rechtsschriften / von welcher Art sie wären / zu verfertigen/

noch jemanden vor den oberamtlichen Audienzen oder vor
dem Amtsgerichte zu aßistiren/ noch auch Prokuren zu

Betreibung von Schuld- und Rechtsfachen zu übernehmen.

6) Die Emolumente/ welche die Amtschreiber für
Abwart und Concept bey den Verhandlungen vor der

oberamtlichen Audienz und vor den Amtsgerichten zu be-

ziehen haben, sind bereits oben in den betreffenden Titeln
IV. bis VIII. bestimmt.

6) Für die Ausfertigung dann der Sprüche/ Urtheile
und Urkunde« / welche in Rechtsfachen aller Art vor der

oberamtlichen Audienz/ oder vor Amtsgericht/ in gleichem

in Geldstagsstreitigkeiten von den GeldSverordneten gefällt

werden, hat der Amtfchretber/ wo nicht etwas anders

als Ausnahme bestimmt ist/ von jedem Doppel zu for-
dern - - Frk. 1 btz. 6

Halten diefelben aber mehr als drey Seiten / alsdan»

von der vierten und jeder folgeudeu Seite eines jeden

Doppels auuoch - - - - - btz. 2

7) Für die Ausfertigung eines Gant-UrkundS /

dasselbe mag auch noch so weitläuftig feyn / kann in keinem

Fall mehr gefordert werden als Frk. 1 btz. 6

und wenn dasselbe unter die oberamtliche Competenz fällt
nur - - btz. 7 rp. S

(Vgl. Tit. V. Abschnitt II. §. 2. und 14.)

8) Die Einverleibung der in das Recht gelegten Akten

und Prozedurschriften in das Urkund / soll abgestellt

und verboten, auch der Willkühr einer jeden Parthey
überlassen seyn, von denselben Abschriften zu nehmen oder
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uicht. Falls aber eine Parthey davon Abschriften begehrte,

foll sie selbige durch die Amtschreiberey verfertigen lassen,

und dafür bezahlen, mit Inbegriff der Vidimation, von
jeder Seite btz. Z

9) Die in das Recht gelegten Schriften foll der

Amtschreiber dahin vidimiren, daß solches die wahren,
auf den gesetzten Tag in das Recht gelegren Schriften
feyen, und sie dann nachwärts den Partheyen zu ihrem Ge.

brauch wieder zustellen, für welche Vidimation er zu

beziehen hat - - btz. 4

Original-Dokumente aber follen nicht vidimirt wer.
den indem es hinlänglich ist, wenn ste in dem Urkund

«ls in das Recht gelegt, deutlich vernamfet werden.

Bey der Vidimation wie bey allen übrigen von der

Amtschreiberey ausgefertigten Akten, die bisher bloS

Amtschreiberey bl. unterschrieben worden, soll noch untcr
derselben die Ramens - Unterschrift des Amtschreibers, oder

des seine Stelle vertretenden Aktuars beygesetzt werden.

10) Die Urtheile und Urknnden follen wörtlich in
das Protokoll eingetragen werden, wofür bezahlt

wird btz. 6

Halten sie aber mehr als zwey Seiten, fo gebührt

von der dritten und jeder folgenden Seite btz. 2

Diefes Einschreibung«?.Emolument ist auf beyde Par.
theyen gleichmäßig zu vertheilen.

Für die Einschreibung eines Gantnrknnds überhaupt

aber wird uie mehr bezahlt, als - - btz. 5

und wenn solches unrer die oberamcliche Competenz gehört,

nur btz. 2 rp. S
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11) Die Einschreibung der in das Recht gelegten

Schriften / foll noch fernerhin alö unnöthig und beschwer«

lich nicht mchr^ statt haben.

12) Die Kundschafts. Aussagen follen den Partheyen

abschriftlich zugestellt / auch in der Amtschreiberey einge-

schrieben und dafür bezahlt werden, von jeder

Seite btz. Z

iZ) Wenn die eine oder andere Parthey im Laufe

eines Prozesses kein Urkund begehren wird, fo foll ihr
solches nicht aufgedrungen, mithin weder Schreib, noch

Siegelgeld dafür bezogen werden. Bey Abfprüchen aber,

und Endurtheilcn über schriftlich verführte Prozesse, follen

die Partheyen die Urkunden herauszulösen schuldig seyn.

14) Für Urkunden, welche an dem Gastgerichte

gefällt werden, wird die Ausfertigung-Gebühr des 6.

hievor doppelt bezahlt, also von jedem Urkund, von jeder

Parthey - « « - Frk. Z

nnd von der vierten und jeder folgenden Seite eines jeden

Doppels annoch - btz. 4

Diefes doppelte Emolument foll jedoch nur iu
denjenigen gastrechttichen Fällen bezahlt werden, wo die

Termine je von 24 oder längstens 3 mal 24 Stunden wirklich

befolgt, und die Urkunde je von einem Termin zum an-
dern gehörig ausgefertigt feyn werden.

15) Für die Ausfertigung eines LcibhaftS wird
bezahlt - - Frk. i

16) Alle Urkunden und Urtheile, die vor der ober-

amtlichen Audienz, vor dem Amtsgericht oder von Gelds-
verordneten ausgefällt werden, follen unter das oberami
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liche Siegel gestellt, auch von den Amtschieibern nicht

unbestegelt herausgegeben werden, bey Strafe der Ersetzung

alles Schadens/ der jemanden daraus erwachsen könnte.

N) Bey gleicher Strafe ist den Amtfchreibern unter«

sagt/ von irgend einer oberamtlichen, oder anttsgericht,

lichen Verhandlung vor deren Besteglung jemanden weder

Auszüge noch Abschriften zu ertheilen.

iL) Die Amtschreiber stnd fchuldig inner nach ge,

fetzter Zeit die vorfallenden Schriften jeweilen auözuferti-

gen / unterlassenden Falls ste für allen Schaden und Nachtheil/

so wie für alle den Partheyen unnöthiger Weife

verursachten Versäumnisse verantwortlich seyn sollen.

à. In Sachen/ die nicht der erstinstanzlichen Com,

petenz unterliegen, sollen die Urtheile/ die weiters gezs«

gen werden möchten jeweilen längstens innerhalb der

Zeit von drey Tagen von ergangener Urtheil an zu rech,

nen, in gehöriger Form ausgefertigt, und in 24 Stunden
nach derfelben Ausferngung gebührend besiegelt, und den

Partheyen die sich darum anmelden, herausgegeben werden.

L. Die Urkunden dann, die im Laufe eines Prozesses

ausgefällt werde», sollen längstens in Zeit von acht Tagen

ausgefertigt/ in 2 mal 24 Stunden nach der Ausfertigung

besiegelt, und den Partheyen herausgegeben werden.

O. Jn Sachen / welche der erstinstanzlichen Compe,

tenz des Oberamtmanns oder des Amtsgerichts unterliegen,
foll die Ausfertigung und Besieglung der Urkunden und

Urtheile in den nemlichen Fristen/ die hievor unter L.

bestimmt sind/ statt haben.



v. In gastrechtlichen Fällen dann verbleibt es bey

den daherigen Vorschriften der Gerichtssatzung.

19) Die Verbote und Arreste können von den

Partheven felbst verfaßt werden; eö folle» aber die Verbote/
welche Liegenfchaften betreffen/ und die Arreste, von der

Amtschreiberey, nach vorgegangener Publikation und recht«

licher Anlegung durch den Weibel, in ein besonderes

Buch wörtlich eingetragen werde»/ gegen Bezahlung der

gewöhnlichen Einschreibungsgebühr/ von der

Seite - « - « - « btz. 2

Werden dann die Verbote oder Arreste auf Begehren

der Partheyen oder richterlichen Befehl in der Amtfchrei«

berey verfertigt, fo bezieht diefelbe dafür, mit Inbegriff
der Einschreibung - « « Frk. 1

20) Nachfolgende Schriften können ebenfalls von den

Partheyen fclbst verfertigt werden; wenn aber diefelben

auf Begehren in der Amtfchreiberey verfertigt werden,
so wird dafür bezahlt:

g. Von Reversen, Uebergaben, Bürgschaftsbriefen, ste

mögen kurz oder weitläuftig feyn Frk. i btz. 5

K. Von Attestationen « « — 7 rp. 5

c. Von einer Legalisation « — 4

cl. Von einem Rogatorie — 5

und von einem Nebendoppel,

wenn eines begehrt wird - — 2

e. Von einer Quittanz / fo wie von

einem Verruf-Zedel « » — 6

f. Von einer jeden Publikation ^ — 6

«. Von
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L- Von einer jeden andern der oberamtlichen Bewilli«

gung vorzulegenden Schrift " btz. 4 ^.
K. Von einem Lehr, oder Burger-AnnehmungS. Brief:

Auf Papier geschrieben - Frk. Z

Anf Pergament - — S

Von einer Supplikation/ Memorial/ Handlehenbrief

u. dgl. für jede Seite btz. 7 rp. 5

21) Für Abfchriften oder Extrakte bezieht die Amt«

schreiberey von jeder Seite... btz. 2

22) Bc« allen und jeden / fowohl in diefem als in
andern Titeln vorkommenden Seriptnren/ wird dag dazu

gebrauchte Stempelpapier noch befonders bezahlt/ indem

dessen Betrag nicht mit unter den Schreibgebühren begrif«

fen ist, mit Ausnahme derjenigen Fälle / die dießortS eine

bestimmte, andere Vorfchrift enthalten.

2Z) Für Sachen/ die Allmosen/ Liebessteuern oder

Unglücksfälle betreffen / sollen die Amtfchreibereyen nichts

fordern / fondern dergleichen Sachen «nentgeldlich verfer*

tigen.

24) Die den Amtfchreibereyen für notarialifche Sti«

pulatiouen zufallenden Emoluments/ und die darauf Bezug

habenden Bestimmungen sind unien in dem ll. Theil Tit. II.
enthalten.

25) Die obrigkeitlichen Skripturen werden von den

Amtfchreibereyen unentgeldlich verrichtet. Auch follen die

Amtfchretber die Gebühren / welche ihnen nicht selbst zu«

kommen, sondern die ste zu obrigkeitlichen Handen / oder

dem Oberamte zu verrechnen habe«/ getreulich verrech«

V. Bd. I. Heft. B
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ncn, zu welchem Eude sie eine Bürgschaft von viertau«

send bis zwölfrausend Franken, je nach der Grösse ihres

UnttS zu stellen haben.

Zwölfter Titel.
Untergerichte.

1) Die Untergerichte versammeln stch zum Behuf
derjenigen welche zu Fällung von Scheinen, Fertigung von

Contrakten, odcr fönst derfelben bedürfen, ordentlicher

Weife wenigstens alle drey Monate, mit Ausnahme dcS

Untergerichts der Hauptstadt, welches stch nach bisheriger

Uebung jeweilen alle Monate verfammelt.

Die Oberamtmänner werden die ordentlichen

Gerichtstage jährlich bestimmen, und folche wenigstens acht

Tage vorher zu jedermanns Wissenschaft und Verhalt von

Kanzel verkündigen lassen. Dabey aber werden sie in
Obacht nehmen, daß dicfelben nicht auf die Jahrmärkte

der Hauptstadt oder nahe gelegener Städte und Flecken

fallen.

2) Wer ein ordentliches Gericht gebrauchen will,
soll sich vorher bey dem Gerichtsstatthalter des OrtS alS

Präsidenten desselben anmelden. Diefes gefchieht unentgeldlich

; auch foll niemanden der Zutritt vor Gericht verweigert

wcrdcn.

Z) An einem ordentlichen Gerichtstag wird von den

Partheyen an Emolument vor Gericht bezahlt:

g. Für die Fertigung eines Kaufs, TaufchS, ZugS,
oder eines andern gegenseitigen Vertrags,
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Wenn die Kalif- oder Taufchfumme oder der sonstige

Gegenstand dcS Contralti) unter Franken 250 de-

trägt - - - - btz. 5

Wenn der Gegenstand von Frk. 250 bis Frk. Zooy

beträgt - Frk. 1

Wenn derselbe mehr als Frk. Z«0«

beträgt - - -, — 1 btz. 6

d. Für die von einer Parthey anbegehrende Bescheini¬

gung deö Besitzes oder andere Beurkundung einer

einseitigen Erklärung/ je nach dem Werth des Gegen--

standeö/ in obigem Verhältniß / von btz. 5

bis - - Frk. 1 — 5

Diese obigen Fertigungs. Emolumente sub g. und b;

sollen nur von derjenigen Parthey gefordert werden / zu
deren Gunsten der Besitz bescheinigt wird / also z. B. im
Fall der Fertigung eines Kaufs nur allein von dem Käu-
fer/ eS sey dann daß der Verkäufer auch seiner SeitS
einer Fertigung zum Behuf der Befcheinigung / daß er

wirklich Eigenthümer deS Verkauften gewesen sey/ nach

H. 19. des Gesetzes vom 24sten Dezember 1S0Z bedürfe.

«. Für die Ertheilung eines GeZdaufbruchs- Verbür-

gungs - AblosuugS - und Morisations - Scheins
und dergleichen - Frk. i btz. 6

Z. Für die Fertigung eines GültKiefS — 1

s. Für eine Homologation/ odex eine

Freyung - - -, — 4

Das Emolument für die Homologation wird von

demjenigen bezahlt / welcher das Bstament vor Gericht vor«

D 2
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legt / unter Vorbehalt des Regresses auf die Erben. In
Fällen aber, da ein Testament ex o««o geöffnet und ho-

molvgirt werden muß, weil niemand das Erb annehmen

will, wird kein Homologations-Emolument bezahlt.

4) Von diefen dem Gericht zu bezahlenden Emolu-

nienten erhebt der Gerichtsstatthalter zum voraus stir fein

Siegel von jedem vorkommenden Akt btz. i
Und der Schreiber für fein Concept der ganzen Ge«

richtsverhandlung 7 worin Taggeld und allfällige
Verköstigung inbegriffen stnd - - Frk. 3

Alles übrige dann foll zwifchen dem Gerichtsstatthalter/

den anwesende» Gcrichtöbeysitzern, dem Schreiber
«nd dem Weibel zu gleichen Theilen vertheilt werden.

5) Neben den ordentlichen Gerichtstagen versammeln

sich die Untergerichte, mit Bewilligung des Oberamtmanns,

so oft es von Partheyen die ihrer bedürfen, anbegehrt

wird, und eS foll ein solches ausserordentliches Gericht

niemanden abgeschlagen werden.

6) Für eine solche ausserordentliche Gerichtssitzung

wird von den betreffenden Partheyen, neben den gewöhnlichen

Fertigungs- und Schreib-Emolumenten bezahlt:

s. Dem Oberanmnaun für die Bewilli»

gung - - - -, - btz. 5

b. Vor Gericht felbst r

Dem Gerichtsstatthalter Frk. Z

Jedem anwesenden Beysitzer des

Gerichts — «,



Dem Schreiber mit Inbegriff seiner Verköstigung für

Taggeld und Coneept - - Frk. Z

Dem Weibel Bieterlohn - — 1

Und wenn mehrere Kirchfpiele zu

einem Umergerichte vereinigt find — L
Und für Abwart - - -, — 1

ES hat hieben jedoch den Verstand, daß wen« an

einem ausserordentlichen Gerichtstage mehrere Partheyen

erscheinen, obige ausserordentliche Kosten, nicht von jeder

insbesondere bezahlt, sondern auf alle gleichmäßig eingetheilt

werden follen.

7) Die an ausserordentlichen Gerichtstagen neben de»

obigen Kosten fallenden Fertigungs-Emolumente werden

ohne VorauSerhebung einiger Gebühr für den

Gerichtsstatthalter oder Schreiber, zwifchen dem Gerichtsstatthalter,

den anwefenden Beysitzern, dem Schreiber und Weibel zu

gleichen Theilen vertheilt, nachdem jedoch der

Gerichtsstatthalter fein Siegelgeld nach §. 4. zum voraus erhoben

haben wird.

8) Wenn der Gerichtsstatthalter, die Gerichtsbey-

sttzer oder andere Vorgefetzte, bey Augenscheinen, Jnven-
torisationen, Schätzungen, Schadenbefichtigungen m dgl.
beywohnen müssen, fo gebührt jedem von ihnen für jede«

Tag, den er damit zubringt - Frk. 1 btz. 5

Und wenn sie ausser dem Hause zehren, und stch

selbst verköstigen müssen, jedem in allem von jedem

Tag Frk. 2 btz. 6

Wenn diese Verrichtungen in Geldstage« oder Bene-

ficiis Inventarti statt haben, so stnd sie »«!> Vorschrift
der daherigen Titel zu bezahle«.
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9) Die Ausfertigung der gerichtlichen Urkunde ge,

schiebt nach den dem Gefetz «ber die Untergerichte vom

Lasten Dezember 1803 angehängten Formularien/ und die

Schreiber sollen hieben jede unnöthige Weitläufigkeit
vermeiden. Auch soll bey Fertigung gegenseitiger Verträge

nur diejenige Parthey/ die zu der Bescheinigung ihres

Besitzes einer Fertigung bedarf/ gehalten feyn darüber

ein Fertigungs - Urkund ausfertigen zu lassen.

Der andern Parthey hingegen foll ein solches Urkund

nicht aufgedrungen/ fondern nur in fo fern ausgefertigt

werden/ als sie eS wirklich verlangen wird. (S-s. 3, hievor.)

10) Bey Fertigung von Zugbriefen inSbefondre mag /
im Fall die Kaufhandlung / welche den Zug veranlaßt/

noch nicht gerichtlich gefertigt wäre, dieselbe mit dcm Zng
in dem nemlichen Fertigungs - Urkund begriffe»/ uud nicht
über jede Verhandlung ein besonderes Urkund auögefer-

tigt werden.

11) In allen denjenigen Fällen aber / wo nach Z. 19.

und 26. des Gesetzes vom 24sten Dezember 1803 ein Fer-
tigungs-Urkund zu Bescheinigung des Besitzes nothwendig

ist / und diefe Bescheinigung nicht bereits durch eine

frühere Fertigung geleistet werden könnte/ wird diese

Zufertigung befonders und unabhängig von der Fertigung der

Verhandlung zu deren Behuf ste anbegehrt wird/
ausgefertigt und bezahlt.

12) Das Fertigungs-Urkund wird / wie in dem

angeführten Gesetze vorgeschrieben ist/ dem gefertigten

Instrumente felbst/ da wo ein solches vorhanden ist / eingetragen/

welches zu dem Ende dem Gerichte in gehöriger

Form / und wenn eS notarialisch ausgefertigt worden,

mit der Unterschrift des stivulierenden Notars verfehen,
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vorgelegt / auch Vcy Errichtung eines neuen Instruments
genug Papier übrig gelassen werden soll, daß das Fem-
gungS-Urkund demselben einverleibt werden könne. Jn
Fällen aber, wo em Fertigungs. Urkund einem äl:er»

Instrument einverleibt werdcn soll, und dieses Instrument
nicht auf dermal vorgeschriebenem Stempelpapier ausge-

fertigt feyn würde, foll über cin folches Instrument ein

Uebcrbogen von dermal üblichem Stempelpapier gemacht,

auf diesem das Fertign ngS-Urkund eingetragen, und der.

selbe dadurch mit dem Instrumente selbst verbunden werden,
daß der zum zusammennähen des Instruments mit dem

Ueberbogen gebrauchte Faden unter des GcrichtstatthalterS

und des OberamtmannS Siegel gelegt werde.

Die Fertigungs-Urkunde überhaupt dann, werden

unmittelbar nach der Ausfertigung von dem Gerichtschrei,

ber dem Gerichtsstatthalter, und nachher dem Oberamtmann

zur Besieglung vorgelegt.

13) Alle gerichtliche Verhandlungen follen von dem

Gerichtfchreiber in das Gerichts-Protokoll eingeschrieben

werden. Diese Einschreibung soll auch mit denjenigen dem

Gericht zur Fertigung vorgelegten Instrumenten selbst statt

finden, welche nicht Kraft der vorhandenen Gesetze allbereitS

in den Protokollen der Amtschreiberey eingetrages

werden müssen. (Th. n. Tit. i. s. io.)

14) In Betreff derjenigen Instrumente hingegen,
die nach den vorhandenen Gesetzen in den Protokollen der

Amtschreiberey eingeschrieben werden sollen, wird die wörtliche

Einschreibung derfelben in dem Gerichts-Protokoll

«nterbleiben; dagegen aber soll das Instrument feinen

wesentlichen Bestandtheilen nach beschrieben uud von dem Ge-
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richtschreiber am Rande der Verhandlung in dem Protokoll
das Numero und die Blattseite des Contrakten-Protokolls
der Amtschreiberey / wo daS Instrument sich eingeschrieben

beftndet / angemerkt werden. (Th. il. Tit. i. §. 10.)

Dem stipulirenden Notarius liegt sb, zu diesem Ende,

wenn er das Instrument nach der Einschreibung bey dem

Amtschreiber behändigt haben wird, dem Gerichtschreiber

anzuzeigen, in welchem Numero und auf welcher Blattseite

dasselbe in den Contrakten-Prolokollen der Amtschreiberey

sich eingeschrieben befinde.

15) Der Gerichtfchreiber ist gehalten, jeweilen in
einer Frist von längstens vier Wochen, von dem Gerichtstage

an gerechnet, das Gerichts-Protokoll nachzutragen

und die gerichtlichen Akten auszufertigen. Unterlassenden

Falls ist derselbe für allen daraus erwachfenden Schaden,
so wie für alle den Partheyen unnörhiger Weife verursachte

Versäumniß verantwortlich, auch mehrere Strafe, je nach

den Umständen, vorbehalten.

16) Für die Ausfertigung der gerichtlichen Urkunde

und Einschreibung derselben in das Gerichts - Protokoll
hat der Schreiber zu beziehen:

s. Von einem gewöhnlichen Fertigungs - Urkunde, das

nicht mehr als zwey tarifmäßige Seiten haltet, in
allem nebst dem allfälligen Betrag des Stempelva-
pierS - - - Frk. 1 btz. 5

Jst aber folches weitläuftiger, fo gebührt ihm annoch

für jede folgende Seite lediglich für die Ausfertigung

- - - - - - btz. 2

Wenn das Gericht nach Z. 17. des Gesetzes vom 24ste»

Dezember isoz die Fertigung verweigert, so wird vo»
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der betreffenden Parthey dem Schreiber die Ausfertigung

und Eintreibung der daherige» Verhandlung, nach dem

nemlichen Maasstab bezahlt:

Von Homologation,:» und Freyungen für die Aus.

ftrtigung überhaupt/ mit Inbegriff des Betrags des Stem.
pelpapierS ^ Frk. 3

und für die Einschreibung btz. 6

17) Mit den hievor ausgesetzten Emolumenten und

Taggeldern / follen die Gerichtfchreiber stch für ihre Ver.
richtungen begnügen, und für die Ablefung der Schriften
oder Gefetze keinerley Lefegeld oder anderes Emolument

erheben.

18) Dem Oberamtmann gebührt ftir das dem Ferti.
gungS-Urkunde beyzudrückende Siegel/ je nach der Natur
des gefertigten Instruments das in den verfchiedenen Ar.
titeln des Tit. II. hievor geordnete Emolument. Wen«
aber ältere/ vor dem Gesetz vom 2Den Dezember 1803

aufgerichtete Instrumente zu Befcheinigung des Besitzes

zugefertigt werde«/ so hat der Oberamtmann dafür nicht

mehr als das ordentliche Siegelgeld von btz. 3

zu beziehen.

19) Das hievor (§. 6. s.) ausgesetzte oberamtliche

BewillignngS. Emolument / wird gleich dem Siegelgeld

(§.i8.) von dem Oberamtmann zn eigenen Handen bezo.

ge«/ und der Regierung nicht verrechnet.
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D r e y z e h tt t e r Titel.
Untere Chorgerichte.

Für dieselben soll der bisherige Tarif befolgt werden,

bis eine neue Ehegerichts « Satzung festgefttzt und znr
Befolgung anbefohlen seyn wird.

Anmerkung: Die Neviffon der Tarife für die untere» Chor¬

gerichte und für das obere Ehegericht iß bis nach der

vollendeten Behandlung der neuen Ehegerichts - Satzung
verschoben worden. Indessen verbleiben die bisherigen Tarife,
so «sie solche für das obere Ehegericht in den Iahren
<78« und 18«^, fur die unteren Chorgerichte dann unterm

Men September 18«4 (Ges. und Dekr. Th. I. S- 4l9 tt.)
festgesetzt sind, noch fernerhin in Kraft.

Vierzehnter Titel,
weibel.

1) Für ihre Abwart vov Audienz des Oberamtmannö,

der AmtS> und Untergerichte, wie auch bey GeldStagen,

Augenscheinen und dergleichen Verrichtungen, sind ihre

Emolumente allbereitS in dcn vorhergehenden Titeln
bestimmt.

2) Die Pfänder auszutragen, oder folche auszurufen,

gebührt dem Weibel für jcde Verrichtung Frk. 1

Für das Ausrufen einer Gantsteigerung um liegendes

Gnt aber - - - - Frk. 2 btz. 2 rp. 5

3) Für die Ausführung eines LeibhaftS mag je nach

der Entfernung der im i. oder 2. des Tit. III.
bestimmte Taglohn gefordert werde».
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Für jede Vorladung oder Citation vor eine

richterliche Behörde, wie auch für eine Rogatoria!-Citation,
denne einem Vogt, einem Schätzer oder einer Kundschaft

zu bieten, Verbote, Arreste, Notifikationen oder Fürboke

anzulegen, eine Pfandforderung, eine Leistung, oder ein

Abbot anzukünden; überhaupt für alle und jede Fürbote,
die ein Weibel in feinem Gerichtsbezirk anlegt, für jeden

Gang mit Inbegriff der Zeugnisse und der darauf erhal-
tenen Antwort, in allem - - - btz. 4

Gastgerichtliche Fürbote stnd doppelt zu bezahlen.

5) Für den dreymaligen RechtSruf bezieht der

Weibel - - btz. 4

6) An einer freywilligen Güter- oder Lehensteigerung

bezieht der dazu berufene Weibel, je nach der

Entfernung, fein im §. 1. oder 2. deS Tit. III. bestimmte

Taggeld.

7) Jn näherer Bestimmung und einiger Abänderung
der 62. und 86. des Gesetzes vom 15 — 20. Juny 180Z

wird das Verhältniß zwischen dem Amtsweibel und den

Gerichtsweibel« in Bezug auf obige Verrichtungen und

die daherigen Emolumente, folgendermassen festgesetzt:

Dem Amtsweibel liegt die ausschließliche Abwart der

Audienz des OberamtmannS ob, und er hat dte dießortS

ausgesetzten Gebühren allein zu beziehen.

Jhm kömmt ferner das Recht der Abwart vor
Amtsgericht, so wie deS Bezugs der daselbst gefallenen Emolu-

mente zu, und die Gerichtsweibel stnd ihrcr dießortige»

Verpflichtungen anmit enthoben; cs sey denn daß der

Oberamtmann eine mehrere Abwart nöthig sinde, welchen-
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falls die vor der Audienz des Amtsgerichts fallenden Wei-

bel-Emolumente zwifchen dem AmtSweibel und dem anwe-

fenden GerichlSweibel zu gleichen Theilen vertheilt werden

follen.

Der GerichlSweibel dann hat dem Untergerichte allein

abzuwarten, und die daherigen Gebühren zu beziehen.

Seine Verrichtungen erstrecken sich nicht über den Bezirk
des Gerichts hinaus.

Die übrigen im §. 1. 2. Z. 4. und 6. dieses Titels

enthaltenen WeibelSverrichtungcn können von dem Amts-

weibel wie von dem GerichlSweibel des betreffenden

Gerichts gemacht werden; nur hat der Amtsweibel für Tag-
löhne wie für die andern Verrichtungen nicht ein

mehreres zu fordern, als wenn die Verrichtung durch den

Gerichtsweibel gefchehen wäre.

8) An denjenigen Orten dann, wo die Weibel von

einer Gemeinde eine Pension odcr ein Benesicium zu

geniessen haben, damit sie ihre Verrichtungen mit weniger

Kosten ablegen, foll eö fernerhin bey der an jedem Orte

eingeführten Uebung verbleiben.
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II. Theil.
Tarif

für die notarialischen Stipulationen.

Erster Titel.
Von den verfchiedenen Verhältnissen und Rechten der

Notarien unter sich.

I. Notarien.

Z,) Die Notarien oder geschwornen Schreiber merden

von dem Kleinen Rath nach vorhergegangener Prüfung
durch das Examinatoren-Collegium, aus der Zahl derjenigen

CamonS-Bürger ernannt, die das 2Zste Jahr Alters
zurückgelegt, und wenigstens drey Jahre lang in offent-

lichen oder Notariats-Geschäften gearbeitet haben.

2) Denselben kömmt das Necht zn, in dem ganze»

Canton alle diejenigen notarialifchen Akten auszufertigen,

welche nicht nach §. 6. hienach dem ausschließlichen

Stipulations-Recht der AmtS-Notarien und Amtsschreiber

übertragen find, und deren notarialische Ausfertigung
entweder durch die bestehenden Gefetze vorgeschrieben oder

von den Partheyen anbegehrt wird.

Z) Sie sind verpflichtet, über alle von ihnen
ausgefertigte Akten eigene Protokolle zu führen, die nach ihrem

Absterben, oder auch wenn sie bey Lebzeiten ihren Beruf

zu treiben aufhöre« würden, in die Amtfchreiberey oder

in den Amtssitz desjenigen Amtsbezirks, wo sie anfäßig

waren, deponirt werden sollen. Dem Kleinen Rath ist
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überlasseü, diesen Aufbewahrungs.Ort, so wie die Art
und Weise, wie diese Protokolle daselbst eingesehen und

benutzt werdcn können, durch ein besonderes Dekret näher

zn bestimmen.

II. Amts. Notarien.

4) Die Amts-Notarien werden von dem Kleinen

Rath aus der Zahl der Notarien gewählt, nnd müssen,

um wahlfähig zu seyn, wenigstens vier Jahre lang daS

Notariat im Canton ausgeübt haben.

5) Ihnen kömmt neben den Rechten der übrigen

geschwornen Schreiber die ausschließliche Befugniß zu, in
den Amtsbezirken, wofür ste bestellt sind, neben dem Amt«

schreiber diejenigen Verträge und Akten zu stipulireu, itt
welchen liegende Gründe ihres Bezirks unterpfändlich ver.
schrieben werden, alles nach denjenigen nähern Bestini,

mungen, welche hier unten Tit. II. §. 9. f. vorkommen.

6) Zur Ausübung diefeS Stipulations-Rechts werden

von dem Kleinen Rath in jedem Amtsbezirke ausser dem

Amtfchretber annoch zwey odcr mehrere AintS.Notarien/
wie bisdahin alfo auch in Zukunft bestellt werden.

7) Die Amts-Notarien stnd gehalten, vor Ausübung

ihres Stipulations-Rechts, dem Kleinen Rath eine Bürg,
fchaft von drevtaufend Franken zu leisten, und in dem

Amtsbezirk wofür sie bestellt stnd, ihren ordentlichen

Wohnsitz aufzuschlagen. Sie werden nach Erfülln««, die.

scr Requisire und erhaltenem Patent, von dem Oberamt.

mann den sämtlichen Untergerichtcn ihres Bezirks bekannt

gemacht
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8) Ihre Protokolle werden gleich denen der übrige»

Notarien, nach ihrcm Absterben oder sonstigen Aufhöre»

ihres Berufs, in dem Amtssitz oder in der Amtfchreiberey

deponirt.

III. Amtschreiber.

9) Die Amtschreiber werden von dcm Kleinen Rath
«us der Zahl der sämtlichen Notarien deS Cantons ernennt

und patentirt. Die Aspiranten müssen um wahlfähig zn

sey«/ gleich dcn AmtS-Notarien wenigstens vier Jahre
Norarii gewesen seyn.

to) Ihnen kömmt neben den Befugnissen der Notarien

und AmtS'Notarien, die ausschließliche Einschreibung
aller Verträge und Akten zu, in denen liegende Gründe

ihres Amtsbezirks verhaftet werden, alles nach denjenige»

Bestimmungen / welche hier unten (Tit. n.) des näher»
vorkommen.

it) Zum Behufe diefer Einschreibung soll in dee

Amtschreiberey für jcde Kirchgemeinde ein eigenes Hyp^
theken - Protokoll geführt werden.

12) Bey Einschreibung dieser Akten, liegt dem Amb»

schreiber ob, in den betreffenden zu seiner Disposition
stehenden Hypotheken. Protokollen nachzuschlagen, ob in den»

felben einige mehrere Verhaftungen, als die in dem M
selbst angezeigt stnd, aufgefunden werden können, und
sein daherigeS Zeugniß nebst dem Attestat dcr Einfchrei.
bung auf dem Akt schriftlich auszusetzen.

IZ) Die Amtschreiber sind für alle Folgen der

Unterlassung oder UnvoUständigM diefer vorgefchriebene» Nach-
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seligkeit entstandenen Lücken in den Hypotheken-Protokollen

verantwortlich, zu welchem Ende auch die Bürgschaft

dienen soll, welche ste nach Vorschrift deS Th. I. Tit. XI.
H. 25. hievor zu leisten haben.

Zweyter Titel.
Von den verfchiedenen notarialifchen Stipulationen

und ihren Emolumenten.

Erster Abschnitt.

Von den Emolumenten der geschwornen Schreiber.

I. Handänderungs - Contrarle.

1) Von allen Kauf- Tausch- und WiederlosungS-

Briefen, Steigerungs- Gant- und GeldstagssteigerungS-

Briefen, wie auch Abtretungs- Schatzungs- und Schleiß-
Briefen wird, ausser dem oberamtlichen Sicgelgeld, für
den Aufsatz und die Ausfertigung in allem, ohne den

Berrag des StempelpapierS, das in diefem wie in allen

andern Titeln besonders angerechnet wird, bezahlt: drey

Achtel vom Hundert, oder von jedem Hundert Franken

btz. Z rp.7;
Dem Amtschreiber dann gebührt für die Einschreibung

in das Hypotheken-Protokoll nnd das daherige Nachschla-

gungS.Certiftkal, cin Achtel vom Hundert, oder von

jedem Hundert Franken - - - btz. i rp. 2!
(Vgl. §. 47. hienach.)

2) Das



65

2) D«S Capital mag aber auch noch so klein seyn, ss

soll doch für die Stipulation gefordert werden
können - Frk. 1 btz. 5

und für die Eintreibung -, — 5

3) Von einem Neben-Doppel kann an Schreibge,
bühr nie mehr gefordert werden, als von jeder

Seite btz. 4

4) Bey folchen Contrakten foll der Käufer jederzeit

das ganze Schreib, Emolument und alle Gebühr bezahlen.

5) Bey Taufchbriefen foll jeder Tänfcher die oben

bestimmten Schreibgebühren nur von dem Werth feines

ertauschten GutS bezahlen, und von der Nachtaufch-

Summe nichts erhoben werden. Zu diesem Ende ist dieser

Werth in dem Instrument jeweilen auszudrücken.

6) Bey Tausch. Contralte» follen allezeit bende Dop,
pel ausgefertigt werden, weil jede Parthey einen Titel für
ihr Eigenthum haben muß.

7) Bey Kauf, und SteigerungS » und dergleichen

Contrakten ist nur die einfache Ausfertigung nöthig, und

zwar zu Handen des Käufers, wenn die Kauffumme am

den Gläubiger zu bezahlen angewiesen, oder alsogleich

ausbezahlt wird. Will solchen Falls der Verkäufer auch

ein Doppel haben, fo wird ihm frey stehn, dasselbe auö.

fertigen zu lassen: bleibt aber noch etwas von der Kauf,
summe zu bezahlen übrig, so foll dennznmal der Kaufbrief
unter dcm Namen Kaufbeyle dem Verkäufer als ein Schuld.
Titel zugestellt und des Käufers Willkühr überlassen wer.
den, auch ein zweytes Doppel zu begehren.

V-Sd. I.Heft. E'
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8) In denjenigen Gegenden des Seelands dann, wo

SteigernngS « Rödel üblich sind, wird dafür das nemliche

Emolument, welches in 5.1. und 2. festgesetzt ist, und zwar
im Fall ein Steigerungs'Nodel ausgefertigt wird, von dem

Versteigerer, wenn aber SteigerungSbeylen ausgefertigt

werden, von dem Ersteigerer bezahlt.

Ausserdem aber kann der Amtsfchreiber oder stipuli»

rende Notar für feine bey der Steigerung habenden

Bemühungen von dem Ersteigerer denjenigen Tag. oder Reit,
lohn je nach Maaßgabe der Entfernung erheben, welcher

hievor Th. I. Tit. III. §. 1. und 2. für die Schreiber fest,

gefetzt ist.

Den nemlichen Tag- oder Neitlohn hat er auch z»

beziehn, wenn die Steigerung fruchtlos ablaufen wird.

9) Alle hievor genennte Handänderungs-Contratte,
die Bodenzins- oder Ehrfchatzpftichtige Güter betreffen,

oder in denen Schulden überbunden, oder die Kauf- oder

Tanfch-Restanz umerpfändlich verschrieben werden, müssen

bey Strafe der Ungültigkeit der Verhandlung und des

Verlusts des Unterpfandrechts, durch den Amtsfchreiber

oder einen AmtSnotar des Bezirks, in welchen die erhandelten

Güter fämtlich oder der mehrere Halt derfelben

liegen ausgefertigt werden. (Vgl. §. 39. u. f. hienach.)

10) Kauf- oder Tauschbriefe u. dgl. aber um freye

weder Bodenzins. noch Ehrfchatzpftichtige Güter, in denen

keine Schulden unterpfändlich überbunden und die entweder

gleich ausbezahlt werden, oder da die Kauf, oder

Tausch-Restanz nicht Knterpfändlich verfchrieben wird,
«lögen nach alter Uebung unter den Partheyen selbst,

oder nach ihrcm Belieben durch ein«« nicht mit dem Sti-
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pulations - Rccht versehenen Rotar ausgefertigt werden.

Doch soll solches in dem Contrakt ausdrücklich angezeigt,
und in letzterm der obgenannren Fälle beygefügt werden,
daß der Verkäufer die unterpfändliche Verhaftung dcr

Kauf, oder Taufch, Nestau; nicht anbegehrt, fondern stch

mir dcr Generalität von des Käufers Haab und Gut habe

begnügen wollcn.

11) Jedoch stnd bey allen Kauf- oder Taufchhand-

lungen um Vogts. Gut die Vögte verpflichtet, wenn der

Kauffchilling nicht alfogleich baar erlegt wird, die unter.
Pfändliche Verfchreibung der Restanzen auf dem verkauf,
ten oder vertauschten Grundstück jeweilen bey ihrer

Verantwortung anzubegehren, da dann auch solche Verhandlungen

unter das ausfchließliche Stipulations-Recht der

Amtsfchreiber und AmtS-Notarien fallen.

12) Falls ein Kauf nach Vorfchrift des Gesetzes vom

7ten Januar 1806 gezogen wird, soll kein Zug-Instrument

ausgefertigt, fonder» der Zug lediglich von dem

Amtsfchreiber in die vorhandenen Doppel des Kaufbriefs

eingefchrieben werden, da dann der Züger bezahlen wird:

Für die Einschreibung des Zugs in den Kaufbrief und

Einprotokollirung in das Protokoll Frk. 1 btz. 6

Und für die Einschreibung in das Neben-Doppel,
wenn eines vorhanden ist - btz. 7 rp. 6

IZ) Würde aber der Käufer kein Doppcl des Kaufbriefs

in Händen haben, fo foll der Züger folches ausser-

tigen lassen, damit er einen Titel zu feinem Eigenthum

erhalte, und selbiges als ein Neben-Doppel nach H. Z.

ES
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hievor bezahlen, gleichwie er auch schuldig ist, dem Käu»

fer die Emolumente/ fo derselbe bezahlt haben mag/ zu

restituiren.

II. Versicherung^ Contratte.

14) Von einem Gültbrief oder Schadlosbrief und

dergleichen Versicherungsschriften wird für den Aufsatz und

die Ausfertigung/ ausser dem oberamtlichen Siegelgelde/
in allem bezahlt: drey Achtel vom Hundert/ oder von

jedem Einhundert Franken des Betrags des

Gültbriefs - - - - - - btz. Z rp. 7z

Dem Amtsfchreiber dann für die Einschreibung in das

Hypotheken-Protokoll und das daherige Nachschlagungs-

Certisikat: ein Achtel vom Hundert/ oder von jedem

Einhundert Franken - - - - btz. 1 rp. 2z

15) Das Capital mag aber noch so klein sey»/ so

soll doch für die Ausfertigung des Gültbriefs gefordert

werden können Frk. i btz 5

und für die Einschreibung - - - — 5

16) Das gesammte Emolument soll der Schuldner

bezahlen/ und der Schuld-Titel dem Gläubiger ohne

Entgeld zugestellt werden.

17) Dergleichen Verstcherungsschriften follen jederzeit

burch die Amtsfchreiber oder einen AmtS-Notar desjenigen

Amtsbezirks ausgefertigt werden/ wo stch die sämtlichen

Unterpfänder / oder der mehrere Halt derfelben bestnden.

(Vgl. §. ZS. «. f. hienach.)
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III. Theilungs. vertrage.

18) Von Theilungen und Erbauökäufen mag für den

Aussatz / die Ausfertigung und die Eintreibung in allem

bezogen werden, von dem fruchtbaren Vermögen:

g. Von dem Haupc-Doppel ein halbes vom Hundert,
alfo von jedem Hundert Franken btz. 5

K. Von einem zweyten oder dritten Doppel, wenn folche

begehrt würden, von jeder Seite btz. 2

c. Von einer jeden Abfertigung die begehrt wird, von

jeder Seite ----- btz. 2

19) Wird aber das Vermögen nach Abzug der

Schulden nur Frk. ioo« und weniger betragen, fo foll
alSdann von dem Hanpt-Doppel weniger nicht bezahlt

werden, als - - - Frk. 5

20) Mit diefen obbestimmten Emolumenten, unter
dcr hienach im §. 25. vorkommenden Erläuterung, follen

stch die Schreiber begnügen, und unter keinem Vorwande

mehrere Emolumente noch einigen Tag- und Reitlohn

ansetzen, fondern an denjenigen Tagen, die ste mit
Jnventorisation oder Berichtigung der Erbschaft ausser dcm

Hause zubringen werden, stch mit freyer Kost und Unterhalt

erfättigen.

21) Es soll aber dieses Emolument nur von dem

fruchtbaren Vermögen oder von demjenigen bezogen

werden, fo nach Abzug der Schulden übrig bleiben wird;
wobey eö jedoch den Verstand hat, daß das allfällige

Mutter' oder Weibergut hicbey nicht zu den Schulden

gerechnet werden foll, es sey, denn daß eine besondere Theilung

darüber statt finde.
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Emolument nnr von der Erbauskaufsumme, nicht aber

von dem ganzen Vermögen deö Erblassers zu beziehn.

23) Wird ein Erbauskauf einer Theilung vorgehen,
so foll dafür das Emolument vorerst von der Erbanskanf-

summe erhoben, und dann erst nachwärts, nach Abzug

derselben und der allfälligen Erbschaftsschulden/ von dem

restirenden fruchtbaren Vermögen das Emolument für die

Theilung bezogen werden.

Die nemliche Vorfchrift findet auch bey Fällen statt,

wo Abrretungs- oder Schleißbriefe einer Theilung unmittelbar

vorgehen.

24) Die Neben-Doppel bey Theilungen und Erbauskäufen,

eben wie die Abfertigungen follen den Partheyen

nicht aufgedrungen, fondern nur auf Begehren ausgefertigt

werden; die Vögte aber, welche die Haupt-Doppel
nicht in die Hände bekommen, follen jederzeit entweder

ein Neben-Doppel odcr eine Abfertigung, zur Rechtfertigung

ihrer Verhandlungen, und zum Behuf ihrer
Rechttungen ausfertigen lassen.

25) Alle Theilungen und Erbauska'ufe um Bodenzins-
und Ehrfchatzpftichtige Gitter, ferner folche, wo die Erb-

porrionen deö einen Miterben auf die von dem andern

übernommenen liegenden Güter angewiesen und überrunden,

oder sonst Verhaftungen auf Liegenschaften aufgerichtet

werdcn, follen durch den Amtsfchreiber oder Amts-No-

tar des Bezirks, in welchem das Erbe gefallen ist,
ausgefertigt werden, bey Strafe des Verlusts des Unterpfand-

rechtö.
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Es sollen denn such diese Instrumente Auszugsweise

und so weit solche ans die betreffenden Liegenschaften Wenig

haben, in das Hypotheken-Protokollder Amtsschreiberey/

in deren Bezirk die Grnndsiiicke gelegen/ eingeschrieben

werde«/ wofür der Amtschreiberey die übliche Einfchrei-

bungs-Gebühr (oben Th. i. Ttt. xi. §. «>.) gehört/ und

für das damit verbundene NachschlagnugS-Certifiât je von

Frk. ilioo der Liegenschaft - - - btz. 5

Welch alles aber der stivulierende Notarius / ohne der

Partheyen Entgeld aus seinen hievor (§. iL.) ausgesetzten

Gchühren bezahlen soll.

26) Wenn auch in anderen / als in den im
vorhergehenden Artikel bezeichneten Fällen jemand von den In-
teressenten diese notarialische Verschreibung zu seiner Sicherheit

begehren würde / so sollen die andern solches geschehen

zu lassen schuldig seyn, wo dann auch das gebührende

Emolument nach §. 18. hievor und tz. 29. hienach entrichtet

werden foll.

27) Jn allen andern Fällen aber können die

Interessenten die Theilung unter stch felbst verschreiben oder

durch wen sonst ihr Zutrauen hat / ausfertige« lassen / doch

sollen/ wenn bey Theilungen Wittwen und Wayfen inte-

reßirt stnd, die Vögte eine« oder mehrere dazu bestellte

GemeindSvorgefetzte zu der Ausfertigung der Instrumente

beyziehn.

28) Wenn in Fällen wo Theilungen und Erbauskäufe

nach dem vorhergehenden Artikel unter den

Partheyen felbst verschrieben werde«/ die Interessenten die

Einschreibung des Instruments in die Protokolle der Amt^

schreiberey zu mehrerer Sicherheit freywillig anbegehren^
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so mag für diefe Eintreibung die oben Th. I. Tit. XI.
H. 10. bestimmte Gebühr bezogen werde».

29) Ben Theilungen und Erbanskäufen sollen sämtliche

Emolumente mit Ausnahme der Abfertigungen

zusamen berechnet und folgendermaßen auf die Jmeressente»

vertheilt werden.

Bey Theilungen auf jeden Erben oder Antheilhaber

zu gleichen Theilen.

Bey Erbauskänfen aber zur einen Hälfte auf die

Erbauskäufer und zur andern Hälfte auf die übrigen
Erben oder Antheilhaber. Die Abfertigungen dann werden

von jeder Parthey, die eine begehrt, absonderlich bezahlt.

IV. Testamente, Eheverkommnisse zc.

30) Von Testamenten nnd dergleichen Vergabungen,
wie auch von Eheverkommnissen und Ehebriefen, mag der

Notarius für den Auffatz, die Ausfertigung und Einschreibung

eines, bey beyden letzten Instrumenten aber der beyden

gehörigen Doppel, je nach den Vermögens-Umständen

der Person für seine Gebühr fordern Frk. 4

bis höchstens - — z«

31) Von einem Codizill oder einer Vergabung mag der

Notarius für den Aufsatz, die Einschreibung nnd Ausfertigung

nach dem mehr oder mindern Werth des Verga-

beten, oder der Weitläufigkeit des CodiziUS in allem

fordern, von - - - - - Frk. 3

biS höchstens - - - - — 6

32) Von einem VerpfründungSbriefe mag der

Notarius für den Aufsatz, die Einschreibung und Ausfertigung,

je nach den Vermögens-Umständen dessen fo sich
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verpfründen will/ in allem die nemliche Gebühr fordern/
welche oben §. 1. für Handänderungen festgefetzt ist/ und

es soll auch diefe Gebühr auf die nemliche Weife, wie

bey Handänderungen vertheilt werden:

Verlangen aber die Partheyen die Ausfertigung eines

zweyten Doppels, fo mag dafür bezogen werden, von

jeder Seite - - - - - - btz. 4

zz) Nach der Gerichtssatzung ist jede Mannsperson

befügt ihr Testament oder Codizill felbst zu schreiben oder

mündlich zu machen.

34) Will aber eine Mannsperson ihr Testament oder

Codizill durch einen geschwornen Schreiber verfertigen
lasse«/ oder auch eine Weiböperfon nach Vorfchrift der

GerichtSfatzung testiren / so kann die eine oder andere

folches thun, an welchem Orte und durch welchen No.
tarins deö Cantons ste will/ ohne dafür an den Amtsfchreiber

odcr einen Amts-Notar gebunden zu feyn.

35) Ehebriefe, Eheverkommnisse und VerpfründungS-

briefe können die Partheyen insgemein felbst ausfertigen/
wenn aber in folchen Instrumenten Unterpfänder verschrieben

werden, so muß nach Inhalt der GerichtSfatzung daö

Instrument notarialisch ausgefertigt werden, nnd zwar
durch den Amtsfchreiber oder einen AüitS-Notar desjenigen

Amtsbezirks/ in welchem der grössere Theil der Unterpfänder

gelegen ist.

36) In allen andern Fällen aber/ menn die Partheyen

freywillig einen Notarius zu Ausfertigung von Ehebriefen,

Eheverkommnissen oder Verpfründungsbriefen gebrauchen,

kann folcheS nach der Wahl der Partheyen uud durch

irgend einen geschwornen Schreiber im Canton geschehen.
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V. Obligationen.
37) Von einer Obligatton mag für ben Aussatz, die

Einschreibung vnd Ausfertigung in allem bezogen werden,

von dem Werth dcr Schuld ein Quart vom Hundert / oder

von jedem Hundert Franken! - - btz. 2 rp. 5

doch weniger nicht als - Frk. 1

und niemals mehr als -, — 4

38) Es wird aber nach Inhalt der Gerichtssatzung

der Wahl der Partheuen überlassen, entweder die Obliga.
tiou durch den Schuldner selbst schreiben, oder

unterschreiben zu lassen; wollcn ste aber die Obligation nota-

rialisch ausfertigen lassen, so können ste solches thun durch

welchen Notarius im Canton ste wollen.

VI. Wnschreibung und Ablösungen.

39) In allen denjenigen Fällen, da in einem Contrakt

oder Instrumente Unterpfänder verschrieben werden / oder

Güter die dem ausschließlichen Stipulations-Rechte der

AmtSschreiber und AmtS-Notarien unterworfen stnd, Hand

ändern, davon der mindere Theil in einem andern Amtsbezirk

liegt, foll der stipulirende Notarius den betreffenden

Auszug für die Parthey verfassen, diefe vor jedem Gericht
die Fertigung anbegehren und der Gerichtfchreiber fodann

diesen gefertigten Auszug aus dem Contrakt dem

AmtSschreiber zur Einprotokollirung und Nachschlagung zusenden.

Vor Bescheinigung dieser Fertigung und Einprotokollirung

soll das Hanpt-Instrument selbst weder von dem

Amtsfchreiber noch von dem stipulirende« Notar den

Partheyen herausgegeben werden. Der betreffende Amtsfchreiber

foll auch pflichtig und verbunden feyn, das Verzeichniß

der verschriebenen Unterpfänder oder vorgegangenen Hand-

önderungen in dem betreffenden Hypotheken-Protokoll ein-
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zuschreiben und zu registrireu, auch ein daherigeS Nach.

schlagnngS-Certisikat auszustellen; widrigen Falls derjenige

Amtsschreiber oder AmtS-Notar, welcher hierin etwas ver.
säumen würde, für allen Schaden und Nachtheil verant.

wortlich bleiben und haften foll, der auS der Unterlassung

entstehen könnte.

40) Diese Vorfchrift sotten die Amtsschreiber und

Amts-Notarien nicht nur iu Ansehung der Gült- Schadlos.

Kauf- Tausch- und Zugbricfe, sondern auch bey solchen Thei.

lungen/ Erbauskauf- Schatzungs- und Schleißbriefen «nd

allen andern Contratte» befolgen, die nach den hievor

enthaltenen Vorfchriften dem ausschließlichen Stipulations-
Necht der AmtSschreibcr und AmtS-Notarien unterliegen.

41) Für jede Seite denn, welche dieses Verzeichniß und

dieser Auszug halten, soll von der Parthey bezahl: werden:

Dem stipulirende» Notar - - btz. 3

Dem betreffenden AmtSschreibcr dann für die Einfchrei-

bung und Nachschlagung sein pro racs an dem pro Lt.
des Werths der Liegenschaft.

42) Damit auch die Ablösungen der unterpfändlichen

Verhaftungen in den Hypotheken-Protokollen bemerkt werden

können, foll jede Ablösung eines untcrpfändlich
verschriebenen Capitals, längstens vier Wochen nach der

Ablösung von dem gewesenen Schuldner durch Vorweisung
des quittanzirten oder canzellirten Schuld-Titels in der

betretenden Amtschreiberey angezeigt werden, welche

letztere diefelbe am Rande deö betreffenden Hypotheken-Protokolls

einschreiben und auch registrireu wird.

43) Für diese Einschreibung und Einregistrirung hat

dcr A tfchreiber zu beziehen, jedesmal btz. 3
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Zweyter Abschnitt.
Von der Staats - Gebühr.

44) Von allen Hnndänderungen um Liegenschaften,

sie gefchehen durch Kauf, Tausch, Wiederlosung, frey,

willige oder Gantsteigerung, Abtretungs - Schatzungs«

odcr Schleißweife, wird ausser den hievor bestimmten

Emolumenten als Abgabe an die Regierung bezahlt, ein Halbes

vom Hundert des Betrags der Capital-Summe, diefelbe

mag groß oder klein feyn.

45) Von diefer Abgabe stnd jedoch enthoben: die

Handändernngen in GeldStagen, eS sey durch GeldStagg-

steigernngen oder Collokationen, desgleichen die Abtretungs-

Schatzungs- oder Schleißbriefe auf Rechnung zukünftiger

Erbschaft von Eltern oder Groß-Eltern an ihre Kinder
oder Groß-Kinder/ als welche hierin den Theilungen und

ErbauMufen gleich gehalten werden follen.

46) Bey Taufchbricfen wird diefe Abgabe, nicht wie

die Schrcibgebühr (oben §. s.) von beyden Liegenschaften,

sondern nur von dem Werthe der höher angeschlagenen

Liegenschaft entrichtet. Jn Fällen aber, wo wett auf
getauscht wird, soll zum Bezug dieser einfachen Abgabe der

gegenfeitige Werth im Contratte bestimmt, oder nöthigen

Falls durch eine Schätzung auögemittelt werden.

47) Bey Schleißbriefen und wenn in einer Abtretung

ein Schleiß-Zins ausbedungen wird, foll der

Betrag des Schleiß-Zinses zu fünf vom Hundert capitalisirt

und von dicscr Capital-Summe dann die Abgabe bezahlt

werden. Die nemliche Berechnung stndet bey Instrumenten

dieser Art anch für die oben tz. 1. und 25. bestimmte

Stipulations - nnd EinschreibungS - Gebühr statt.
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48) In allen obigen Fällen wird diese Abgabe an

den Sraat von dem Käufer oder Uebernehmer bezahlt.

49) Diefe Abgabe wird bey folchen Contrakten, die

von den Amtsschreibern und AmtS-Notarien verschrieben

werden, von dem stipulirenden Notarius vor der Fertigung

von den Partheyen bezogen, und dem Amtsschreiber

längstens bey Herausgabe des Instruments nach

vorgegangener Fertigung und Einschreibung in das Hypotheken-

Protokoll eingehändigt, um solches zu obrigkeitlichen Handen

zu verrechnen.

60) Bey Käufen und Täuschen aber, die nach tz. 10.
hievor unter den Partheyen felbst verschrieben werden

mögen, soll diese Abgabe bey Ertheilung des Fertigungs-
UrkundS von dem Gerichtschreiber bezogen und dem

Amtsfchreiber zum verrechnen zugestellt werden.

Dritter Titel.
Allgemeine Vorfchriften.

1) Alle Notarien insgemein sind verpflichtet, dem

Zutrauen der Partheyen zu entsprechen, und die ihnen

übergebenen Contratte, in so fern folche durch das Gefetz

nicht verboten, und die Partheyen mit ihnen nicht in einem

verbotenen Verwandschaftsgrad sind, jeder fo weit er dazu

befugt seyn mag, abzunehmen, uud nach bestem Vermögen

zu verschreiben.

2) Alle Contratte und Instrumente die unter das

ausschliessliche Stipulations-Recht der Amtsschreiber und AmtS-

Notarien gehören, sollen unter das oberamtliche Siege!

(S. oben Th. I. Tit. II. §. s. und 4. Tit. XII. §. is.) gestellt,
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und von den Amtsschreibern und Amts'Notarien de»

Partheyen nicht unbesiegelt oder vor der gerichtlichen Fe»
tigung herausgegeben werden, bey Strafe dcr Ersitzung
des Schadens und Nachtheils, fo jemanden daraus zuwach,

sen könnte.

Z) Allen Amtsfchreibern und Amts-Notarien iit un.

terfagt, von irgend einem Contrakt, Instrument oder einer

andern Schrift, die unter die Fertigung nnd das oberami-

liche Siegel gehört, vor der Fertigung und Besieglung

jemanden weder Auszüge noch Abfchriften zu ertheilen,

gleichfalls bey Strafe der Verantwortung für alle daherige

Folgen.

4) Die Ausfertigung der vorfallenden Schriften foll

innerhalb nachbestimmter Zeit gefchehen, und unterlassenden

Falls der betreffende Notarius für allen Schaden und

Nachtheil, der aus der Verzögerung entstehen würde, fo

wie für alle den Partheyen unnöthiger Weise verursachte

Versäumniß haften.

». Instrumente und Contratte, die vor Gericht gefer.

tigt werden, müssen vom Tage der Angabe an

gerechnet, wo möglich in Monatsfrist, und immer auf
das späteste auf diejenige Zeit, Ivo stch daS erste

Fertiggericht versammeln wird, ausgefertigt feyn.

K. Testamente, Codizille und andere Vergabungen von

Todes wegen, folle» wo möglich am Tage der An.
gäbe felbst und längstens innerhalb drey Tagen nach

derselben ausgefertigt werden.

Wird die oberamtliche Besieglung anbegehrt, fo

soll selbige beförderlich und längstens in 24 Stunden
«ach der Vorlegung geschehen.



79

c. Obligationen/ Bürgschaftsbriefe, Reverse u. dgl.
sollen auf Begehren in 24 Stunden, von der An.
gäbe an gerechnet / ausgefertigt feyn.

6) Die Einschreibung bann in die Protokolle der

Amtschreibe'e« soll/ unter gleicher Verantwortung/ lang.
stenS in 14 Tagen/ von dem Tage an, wo der Anns schrei,

ber das betreffende Instrument zu diesem Ende erhalten

wird/ vor stch gehn.

6) Die Verfchreibung aller unter das ausfchließliche

Stipulations-Recht der Amts schreiber und Amts-Rotarien
fallenden Verträge und Instrumente ist jedermann / beson.

verS denn allen 'geschwornen Schreibern verboten bey

Strafe / neben der Ungültigkeit des ContrakrS / der Erstat.

tung des dreyfachen Emoluments zu Handen der dadurch

benachtheiligten AmtSschreiber und Amts. Rotarien, der

Ersetzung deS Schadens so daraus entstehen könnte/ und

endlich von zwanzig Franken Busse/ von jedem zuwider

verfertigten Instrument/ von welcher Busse ein Drittheil
der Obrigkeit/ ein Drittheil dem betreffenden AmtSschreiber

und ein Drittheil dem Verleider zukommen wird.

Jn die nemliche Strafe verfallen die Amtsfchreiber

nnd AmtS. Notarien felbst / wenn sie in anderen Amtsbe.

zirken als für die ste bestellt stnd, Vergleiche Verträge und

Instrumente abnehmen und verschreiben.

7) Hingegen sollen weder die AmtSschreiber noch die

AmtS-Notarien und übrigen geschwornen Schreiber befugt

feyn, die Partheyen anzuhalten/ andere Verhandlungen,
als wo Gesetze und Ordnungen dieselben ausdrücklich

dazu verbinden, bey ihnen ausfertigen zu lass«'.
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III. Theil.
Tarif

für die Anwälde.

Erster Titel.
Fürfprechen und Prokuratoren.

1) In eincr Civil - oder Administrations- Prozedur

mag für das Haupt-Doppel einer RechtSfchrift von jeder

tarifmäßigen Seite (Th. vm. §. 4.) gefordert werden

» ----- - Frk. 1 btz. 5

Für das Neben-Doppel von jeder Seite — 2

2) Für ein Kostenverzeichniß in doppelter Ausfertigung

mag von der Seite (Th. vm. §. 4.) gefordert wer.
den - - - - - btz. 7 rp. S

Z) Jn einer Prozedur iiber Schlag - oder Schelthändek

foll keine RechtSfchrift den Betrag von Frk. Z0

übersteigen.

4) Jn allen Prozeduren über Schuldbetreibungen,

die auf die NechrSdarfchlagung odcr Einwendung deS

Schuldners erfolgen/ und wo die Frage waltet, ob der

Schuldner bezahlen, oder der angehobenen Betreibung
den Lauf lassen solle, desgleichen in allen Schuld- und

Nechtsverstcherungs-Fällen, darf keine RechtSfchrift den

Betrag von - Frk. 24

übersteigen.

6) Für eine Vorladung foll nie mehr als eine Seite,
für einen Gegenbescheid dann sollen nie mehr als vier

Seiten berechnet und admittirt werden.

6) Für
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6) Für eine Aßistenz, selbige geschehe vor irgend

einem Tribunal in der Hauptstadt, oder vor einem Ober,

amt auf dem Land, wo bloß Schriften zur Verurkundung
inS Recht gelegt oder Abfchrift und Bedenkzeit begehrt

werden, darf der Anwald nicht mehr fordern,
als - - - « Frk. 4

Auch follen ihm keine Reife« noch ZehrungSkosten

dabey admittirt werden.

7) Für eine Aßistenz vor einem Tribunal der Haupt,
stadt, odcr vor einem Oberamt auf dem Lande, wo der

Fürsprech oder Prokurator noch überdieß einen wefent-

lichen Theil der Prozednr mündlich dictirt, mag gesondert

werden bis anf - - - Frk. »

worin jedoch die nothwendigen Reise- und ZehrungSko-

sten nicht begriffen stnd.

8) Für eine Verfechtung beym Abspruch vor einem

Amtsgericht oder vor dem Ober «Ehegericht, mag der

Anwald ausser seinen allfälligen Reife- und ZehrungSkosten

fordern ----- Frk. 12

9) Für eine Verfechtung bey dem höchstinstanzlichen

Abspruch vor dem Appellations-Gerichte, kann je nach

der Wichtigkeit der Prozedur gefordert werden,

von ----- - Frk. 16

bis - - - - — 32

Für alle Rechtsstreitigkeiten aber, die über Schuld
betreibungen fo wie über RechtS - oder Schuldverstche«

rungs-Begehren entstanden stnd, niemals mehr

als - - - Frk. 16

v. Bd. I. Heft. F
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10) Für Reisen, Taggelder u. dgl. mit Inbegriff
aller ZehrungSkosten, mag der Auwald von jedem Tage

nothwendiger Entfernung von feinem Wohnorte, nicht

mehr ansetzen als - - - Frk. 16

Zweyter Titel.
Agenten.

11) Den patentirten Agenten ist für die Verfertigung
einer Vorladung (Gesch vom 7. — 23. Dezember 18«3. §. 28.)

zu admittiren - - - - Frk. 1

12) Für die Verfassung der Kostenlisten in doppelter

Ausfertigung, von der tarifmäßigen Seite btz. 6

13) Für die Verfechtung beym Abfpruch vor einem

Amtsgerichte - - - Frk. 4

' 14) Für eine einfache Verbcyständung aber von der

Art, wie oben tz. 6. und dazu der Mentine Agent durch das

Gefetz admittirt ist, mag derfelbe fordern Frk. 2

15) De» Agenten sollen weder Reise - noch ZehrungSkosten

admittirt werden.

16) Ihre Gebühren für Schuld-Betreibungen stnd

hienach in einem besondern Theil des Tarifs enthalten.

(S. Th. IV.)

17) Bey allen obigen Schreibgebühren wird der

Betrag des Stempelpapiers noch befonders bezahlt.
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IV. Theil.
Tarif

für die Schuldbetreibungen.

Erster Titel.
Aufstellung, Rechte und Pflichten der Schuldenböte

und des Central - Prokurators.

1) In jedem Amtsbezirk ist wenigstens ein Schuldenbot

aufgestellt, und wird von dem Oberamtmann aus

der Zahl der patentirten Rechcsagenten ernennt und

patentirt.

2) Jn der Hauptstadt ist annoch ein
Central»Schulden-Prokurator aufgestellt, der von dem Appellations-
Gericht auö der Zahl der patentirten Prokuratoren ernennt
und patentirt wird, und zugleich der Schuldenbot deS

Amtsbezirks Bern ist.

Z) Die Schuldenbott stnd gehalten, alle Betreibungen,

die ihnen, fey es von den Gläubigern felbst oder durch

den Central-Prokurator, übertragen werden, zu übernehmen

und nach Vorfchrift der jeden OrtS bestehenden Be-

treibungS-Gesetze mit Eifer und Treue zu besorge».

4) Der Central-Prokurator ist überdem noch gehalten,

alle an ihn gelangende Betreibungs - Geschäfte für den-

ganzen Canton zu übernehmen, und diejenigen, welche

nicht den Amtsbezirk Bern betreffen, uneingestellt an die

betreffenden Schuldenböte gelangen zu lassen. Diese Mit«

F 2
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Heilungen deö Central, Prokurators an die Schuldenböte

sollen ordentlicherwcise durch die Post geschehen und werden

an daS Hauptort deö Amtsbezirks adreßirt und

umgekehrt.

5) Den Schuldenböten und de». Central-Prokurator
jst gestattet/ zu Besorgung ihrer Geschäfte ihnen umerge-

ordnete Personen anzustellen; sie stnd aber/ so wie für
ihre eigene, auch für die Fahrlässigkeit der von ihnen

angestellten Personen verantwortlich.

6) Znr Sicherheit der Gläubiger soll jeder Schulden-
bot für eine Summe von dreytaufend Franken dem

Oberamtmann; der Central-Prokurator aber für eine Summe

von neuntaufend Franken dem Appellations-Gerichte an,
nehmliche Bürgschaft leisten.

7) Jeder Schuldenbot ist gehalten / eine genaue
Controlle über die ihm anvertrauten Geschäfte, wann er ste

übernommen/ wann und was für Schritte er darin
gethan u. f. w. zu führe«. Diefes Controllen. Buch foll
jährlich einmal von dem Oberamtmann untersucht werden/

und steht dem Gläubiger in Betreff der von ihm dem

Schuldenbot anvertrauten Geschäfte jederzeit offen.

8) Auf Begehren des SchuldenbotS ist der Gläubiger

gehalten / die Kosten der Betreibung (fo wie folche in dcn

hienach stehenden Tabellen verzeichnet stnd) demfelben vor-

zufchiessen.

S) Jm Fall über die Auslegung der die Form der

Betreibung bestimmenden Gesetze und Uebungen stch bey

einer Betreibung einiger Anstand darbieten sollte/ wird
der Schuldenbot uneingestellt bey dem Central-Prokurator
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um Weisung nachsuche», der ihm solche sofort ertheilen

foll,

10) Die Schuldenböte werden, wenn sie nicht eine

diefer Vorfchrift entgegen gefetzte Weifung von dem Gläubiger

erhalten, jeweilen nicht später, als bey dem ersten

ordentlichen Audienztage, nachdem ihnen die nöthige»

Schriften und die gehörige Vollmacht werden zugekommen

seyn, die erste Bewilligung bey bem Nichter erhalten. Jn
weiterer Fortsetzung der Betreibung werden ste die zu

machenden Schrine nie über de» ersten Audienztag nach

Ablauf des gesetzlichen Termins verspäten.

it) Es ist ihnen untersagt, ohne bestimmten Auftrag
des Gläubigers den Schuldnern irgend einige Gestündung

zu ertheilen, fondern ste follen die Schuldner mit einem

folchen Ansuchen direkt an den Gläubiger weisen.

12) Die an ste von den Schuldnern gelieferten Zah.
lungen follen ste, längstens bis zum zweyten Postrage nach

ihrem Empfang, unter der Adresse entweder deS Gläubigers

oder des Central-Prokurators, je nach dem ihnen

daS Geschäft von dem einen oder andern übergeben worden

feyn wird, auf die Post abgeben und dafelbst einschreiben

lassen. Der Central-Schulden-Prokurator hat die

gleiche Pflicht gegen den Gläubiger, in Fälle», wo die

Betreibung durch ihn veranstaltet worden ist.

13) Wenn bey Aulegung des Pfandbots oder des

FürbotS zu Fällung des GanturkundS, oder bey der

Erscheinung vor dem Richter die Schuld widersprochen wird,
oder der Schuldner stch auf Rechnung beruft, foll dcr

Schuldenbot oder Central-Prokurator nur in fo fern be-
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rechtigt seyn, die Rechnung mit dem Schuldner zu besitzen,

oder alö Bevollmächtigter des Gläubigers vor dem Richter

zu erscheinen und scin Recht so weit es einem Rechts-

Agenten, odcr wenn es den Central-Prokurator betrifft,
einem Prokurator zustehen kann, zu besorgen, alö er dazu

eine ausdrückliche Vollmacht von dem Gläubiger entweder

allbcreiês bey Uebergabe der Betreibung erhalten hat,
oder nachwZrts erhält.

14) In Ermanglung einer solchen ausdrücklichen

Vollmacht, sollen die Schuldenböre, mit Ausnahme jedoch

deS Schuld- und NechtsversicherungS-Begehrens, nicht

weiter fortfahren, fondern alfogleich, wenn die Betreibung

ihnen direkt übergeben worden dem Gläubiger, fönst aber

dem Schulden-Prokurator, Bekanntschaft davon geben,

der dem Gläubiger uneingestellt davon Mittheilung machen

soll, damit Letzterer fein Recht weiter besorgen könne.

15) Wenn während dem Laufe der Betrcibnng ein

Schuldner vcrgeldstagt oder verstirbt, und ein Benesicium

Inventant über feine Verlassenfchaft ausgeschrieben wird,
so liegt dcm Schuldenbot oder Central-Prokurator, in dessen

Händen die Betreibung liegt, die Besorgung der gehörigen

Eingabe der Anforderung deS Gläubigers ob.

16) Jedem Gläubiger bleibt fernerhin überlassen, die

Betreibung feines Schuldners felbst zu besorgen, oder

durch irgend jemanden, der zn Uebernahme einer Prokur

fähig ist, besorgen zn lassen. Er wird stch aber, wenn

die Betreibung nicht durch dcn ordentlichen Schnldenbot

geschieht, in Betreff der Kosten nach der Vorschrift des

hienach folgenden II. TilelS 8. zu verhalten haben.

17) Die von dem Schuldcnbot oder Central-Prokurator

nach Vorschrift des nachfolgenden Tarifs zu formi-
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rende Kostens.Note ist keiner Moderation unterworfen; es

ficht aber dem Gläubiger, Schuldner, oder wcr dabey

eiu Interesse haben mag, frey, im Fall gegcn dicfe Vor.
fchrift ein mehreres angefetzt worden wäre, folches in Zeit

von 14 Tagen dem Oberamtmann anzuzeigen, welcher

dann die Forderung von AmtSwegen bestimmen und daS

Weitere gegen den Fehlbaren vorkehren wird.

Zweyter Titel.
Emolumente des Central - Prokurators und der

Schuldenböte.

1) Die durch das Gesetz aufgestellten Schuldenböte

follen, nebst Erstattung der von ihnen an dcn Nichter,
Schreiber und Weibel, die Schätzer und Gantmeister fo

wie auch für Briefporto und Stempel bezahlten Gebühren,

für ihre Bemühungen in ordentlichen Schuldbetreibungen,

wcnn die Ansprache die Summe von Frk. 25 übersteigt,

zu beziehen haben, wic folgt:

s. Für Abkündignngen können nur dennznmal Kosten ge-

fodert werden, wenn der Schuldner oder Gläubiger
stch weigert, diefelben in Freundlichkeit anzunehmen.

b. Für die Ausstellung einer Quittanz an dcn Gläubi.

ger, zu Bescheinigung der an ste geschehenen Ab.

lieferung der Schriften btz. 4

Wenn ihnen die Schriften durch die Post zugesendet

werden, so haben sie keine besondere Quittung auszustellen,

fondern den Empfang bloß schriftlich zu bescheinigen, da

ihnen dann für den daherigen Brief gebührt btz. 5

c. Für die Einschreibung der Schriften, mit Anzeige

waqn ste eingelangt seyen, in das

Controllebuch btz, 7 rp. 5
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6. Für die Abfassung einer rechtlichen Abkü'ndigung >

eines Verbots wegen Lehenzinfen, eines MonatS«

botS, einer Leisrungs-Ankündigung, einer Citation

zu Fällung des Ganturkunds, einer Arrest-Knnd-

machung und Cikation zur Zubekanntniß, oder eines

andern Fürbots zu einer Betreibungö-Vorkehr; für
beyde Doppel - - - Frk. 1 btz. 5

«. Für einen Pfandzedel - - btz. 4

f. Für die Erhaltung einer richterlichen Be¬

willigung - - - - btz. 7 rp. 5

Z. Für die Zustellung der bewilligten Schrift an den

betreffenden Offizial - - - btz. 4

K. Für die Abholung deS Weibels-Zeugnisses bey dem¬

selben - - - - - btz. 4

i. Für jede Erfcheinung vor dem Richter Frk. 2

K. Für jeden nöthigen Gang in die Amtfchrei¬

berey - - -> -, - btz. 7 rp. S

1. Für die Beywohnung bey dcr Pfand-

Schätzung oder bey der Pfand-Steigerung

von Fahrhabe - - Frk. 2 btz. 6

m..Fttr die Bcywohnung bey Gant-

steigernngcn - - - Frk. 4

n. Für die Format!«, der Kosten-Note btz. 7 rp. 6

o. Für die Formation der Anforderung des Gläubigers

zur Eingabe derfelben in das Benesteium Jnven-
tarii, oder den GeldStag deö Schuldners btz. 7 rp. 5

r>. Für die Rückgabe des Gefchäfts an den Vollmacht¬

geber ------ btz. 6

2) Wenn ein Geschäft dnrch den Central-Prokurator

an den Schuldenbot gelangt, so hat Ersterer zu beziehn
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und soll zu seinen Handen von Letzterm in Rechnung
gesetzt werden:

». Für die Alisstellung eineS Empfangscheins für die

Schriften - - - - - btz. 7 rp. 5

b. Für die Einschreibung der Schriften in sein Con¬

trollebuch - - - - - btz. 7 rp. 6

c. Für die Nebermachung dcS Geschäfts an den betref¬

fenden Schuldcnbot - - - btz. 7 rp. 5

ä. Für die Rückstellung deS Gefchäfts an den Gläu-
biger, nachdem er es von dem Schuldenbot wird
zurück erbauen haben - - btz. 7 rp. 6

Z) Jm übrigen hat der Central-Prokurator für feine

Verrichtungen als Schuldenbot im Amtsbezirk Bern, die

im §. 1. hievor ausgefetzten Gebühren zn beziehn.

4) Wenn in dcr weitern Exekution der Betreibung
der Central-Prokurator, oder die Schuldenböte, bis zu

Bewürkung deS Leibhafts und der Ausfchwörung des

Schuldners ihre Verrichtungen fortfetzen müssen, so werden

ste für diefelben uach MaaSgabe der Sache ebenfalls

die sub l.ict. ei. f. g. K. i. K. im §. 1. hievor ausgesetzten

Gebühren beziehen.

6) Alle übrigen, nicht hievor ausgesetzten

Bemühungen dcr Schuldenböte und des Central - Prokurators
wie die Führung der Controlle u. s. w. stnd unentgeldlich,
und es soll weder dem Schuldner noch dcm Gläubiger
dafür irgend etwas auf Rechnung gebracht werden.

6) Dem Gläubiger gebührt und ist aufdie Rote der

Kosten zu fetzen:
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Für die Ausstellung seiner Prokur und Zustellung

der Schriften an den Schuldenbot/ oder den Central-

Prokurator - - - - btz. 7 rp. 5

7) Bey allen gewöhnlichen Schuldbetreibungen wo

die Ansprache die Summe von 25 Franken nicht über,

steigt, soll von allen in den 6 vorhergehenden Artikeln

ausgesetzten Gebühren nicht mehr als die Hälfte bezogen

werden.

8) Wenn die Schuldbetreibungen durch den Gläubi.

ger selbst, oder sonst durch jemanden anders als durch

den ordentlichen Schuldenbot des Amtsbezirks geschehen,

soll dem Schuldner für die Ausstellung der Prokur, Be-

scheinigung des Empfangs dcr Schriften, Einschreibung

derselben in die Controlle, Abfassung der Kostens-Note,
Rückstellung des Geschäfts an den Gläubiger, mithin für
alle im tz. 1. b. c. n. p. und tz. 6. ausgesetzten Ver.
richtunge» nichts auf Rechnung gefetzt werden können.

Die übrigen Emolumente hingegen mögen je nach den

hievor enthaltenen Vorfchriften angerechnet werden.

9) Damit auch jeder Schuldner, gegen den eine or.
dentliche Betreibung angehoben worden, stch alfo gleich

vergewissern könne, ob die ihm zu bezahlen auffallenden

Kosten tarifmäßig angefetzt feyen, fo foll über jede befon.

dere Art der ordentlichen Betreibung eine ausführliche

Kostens-Note dem gegenwärtigen Tarif angehängt werden.
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Dritter Titel.
Besondere Vorschriften über Betreibungen für geringere

Schulden.

t) Jn Erläuterung «nd näherer Bestimmung der

Satz. lS. Seite 224. der GerichtSfatzung, foll keine

Schuld-Ansprache, die die Summe von Frk. 25. nicht

übersteigt, rechtlich eingetrieben werden, der Schuldner
sey denn wenigstens 8 Tage zuvor freundlich gewarnt und

zur Bezahlung gemahnt worden.

2) Diefe Warnung kann in denjenigen Gemeinden,

welche zu diefem Ende bereits Wochenbote angestellt ha«

ben, oder in Zukunft anstellen werden, durch diefelben, in
allen Fällen aber auch durch dcn Gläubiger felbst, fen eS

mündlich oder fchriftlich, gefchehen; — und ohne die daherige

Bescheinigung keine Exekutions-Bewilligung ertheilt
werden.

3) Wenn eine solche Warnung durch den Wochenbot

geschieht, so hat der Schuldner dafür an denselben zu

bezahlen, je nach der Grösse der Schuld und der Ent->

fernung, mindestens -, - - - btz. 5

und höchstens - - - - Frk. 1
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V. Theil.
Tarif

für das Obere Ehegericht.

Die Revision dieses Tarifs ist bis nach der BeHand,

lung der neuen Ehegerichts. Satzung verschoben worden.

(Vgl. oben Seite 68. Anmerkung.)
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VI. Theil.
Tarif

für das Appellations-Gericht.

Erster Titel.
Civil- und Conststorial-Geschäfte.

1) Für jedes in Appellationsweife vor das

Appellations-Gericht gelangende Geschäft wird bezahlt:

Gerichtsgebühr.

s. Rekurs-Emolument.

Wenn beyde Partheyen rekurriren, fo bezahlt diejenige

welche die Hauptsache rekurrirt Frk. 16

und die andere Parrhey - - — 7 btz. 6

Wenn nur eine Parthey rekurrirt,
so bezahlt ste - - - — 16

Wenn die rekurrirende Parthey das Armen-Recht
hat, so wird von ihr kein Rekurs-Emolument bezahlt.

Hat der Intimât das Armen-Recht, so zahlt der

Rekurrent nur - Frk. 12

K. Spruchgeld.

Von jeder Parthey - - Frk. 4

L. Schreibgebühr.

Für Concept, Ausfertigung und Einschreibung der

Erkanntniß, von jeder Parthey Frk. 2

und für den Rapporteur-Zedel by. 2
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C. WeibelSgebühr.

Für Cirkulation der Prozeduren/ von jeder Parthey

- - - - - Frk. i btz. 5

Für Abwart/ von jeder Parthey — 4

v. Siegelgeld.

Von jeder ausgefertigten Erkanntniß btz. 3

2) Für die Beurtheilung einer Competenz- oder

Ersitzung^ Vorfrage / zahlt jede Parthey

Falls sie erkennt wird:

GerichtSgebübr - - Frk. 3 °

Schrcibgebühr - — 1

WeibelSgebühr - - btz. 4

Siegelgeld - - — 3

Falls sie nicht erkennt wird:

Urtheilgeld - - - Frk. 5

Schreibgebühr - - — 1

3) Für einen RechtSzug wird bezahlt:

Gerichtsgebühr - - Frk. 3

Schreibgebühr - - — i
WeibelSgebühr:

Für die Rüfe - - btz. 9

Für die Abwart - - — 4
Allfällige Cirkulation der

Prozedur - - - Frk. i btz. 6

Siegelgeld - - - — z

Nnd Busse zu Handen des Staats Frk. 1 — s



4) Jn Prozeduren zu Aufhebung eines von dem

Appellations-Gericht ertheilten RechtszugS.

Gerichtsgebühr:

Für ein allgemeines Urkund Frk. 2

Für eine definitive Erkanntniß — 4

Schreibgebühr:

Für das einfache Urkund btz. 7 rp. S

Für Vidimation einer RechtSfchrift — Z

Für Abschriften von der Seite — Z

Für die definitive Erkanntniß Frk. 1 — S

WeibelSgebühr:

Für die Cirkulation der Prozedur Frk. i bß. 5

Für Abwart bey jeder Erscheinung — 4

Siegelgeld -, -, - — Z

5) Für ein Compromiß-Urkund wird von jeder Par«

they bezahlt:

Schreibgebühr - - - Frk. 1

Dem Weibel für Abwart«. Cirkulation — i btz. 9

Siegelgeld — z

6) Bey Augenscheinen über streitige Gegenstände

gebührt dem Richter und Sekretair, jedem taglich über die

gänzliche Vexköstigung auö, ein Taggeld

von Frk. 12

7) Für einen General-Leibhaft wird bezahlt:

Gerichtsgebühr » - - Frk. 1

Schreibgebühr btz. 7 rx. Z

WeibelSgebühr e — 4
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Zweyter Titel.

Ober-Moderation.

1) Bey der Tags.Ansetzung wird Rekurs. Emolument

bezahlt: - Frk. 6 btz. 5

2) Dem Präsidenten gebührt für die Einschreibung

so wie für jedes auszustellende Zeugniß btz. 4

3) An Moderations-Emolument wird bezahlt:

s. Von Art. 1. bis 60 - - Frk. 10

Von jedem mehreren Artikel der Kostens.

Note btz. 1

Wovon denn aber obiges Rekurs. Emolument (§. i.)
abzurechnen ist.

b. Dem Weibel:

Won Art. 1. biS 60. Frk. 1

Von Art. si. bis i«0. — 1 btz. 6

Von mehr als iu« Artikeln — 2

4) Von einer Erkanntniß bezahlt jede Parthey:

Spruchgeld Frk. 2

Schreibgebühr - - - — 1 btz. 5

Dem Weibel für Abwart - — 4

Siegelgeld falls sie ausgefertigt wird — 3

D r i t t e r T i t el.
Polizey- und Frevel-Sachen.

Die unten liegende Parthey bezahlt:

Commißionsgeld - Frk. 3

Sprnchgeld - - — 8

Schreibgebühr — 1
Dem
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Dem Weibel:

Für Abwart, sowohl bey der Commißion als bey dem

Tribunal, jedesmal - btz. 4

Für Cirkulation der Akten bey der Com¬

mißion - - - - - — S

Siegelgeld Z

Vierter Titel.
Examination und Patentirung der Anwälde.

1) Die Fürsprechen bezahlen für die Prüfung nichts,
wohl aber für das Patent ' Frk. ioc>

2) Die Prokuratoren bezahlen für
das Examen den Examinatoren Frk. 20

und für daö Patent dcm Staat — 64

Z) Die Rechtsagenttn bezahlen

für das Examen den Examinatoren — IS
und für das Patent dem Staat — 20

Fünfter Titel.
Criminal-Geschäfte.

Der schuldig Erfundene bezahlt:

Commißional-Sitzgeld - Frk. 6

Für den Rapport der Criminal.Commißion, von jeder

Seite » - - btz. 7 rp. 6

Urtheilgeld - - Frk.

V. Bd. I. Heft. G
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Schreibgebühr:

Für jede Seite - - btz. 7 rp. 5

Für die Abschrift, von jeder Seite — Z

Dem Weibel:

Für Abwart - - - - btz. 4

Für die Cirkulation der Prozedur bey der

Commißion - - - - btz. 6

Siegelgeld - - » - — s

Sechster Titel.
Allgemeine Vorfchriften.

1) Für jede vor das Appellations-Gericht gelangende

mündliche oder schriftliche Petition, worüber eine

Umfrage gehalten wird, hat der Petent zu bezahlen:

An Gerichtsqebühr - - Frk. 3

An Schreibgebühr für den Auffatz und die Einschrei»

bung - - - Frk. 1

Dem Weibel, Falls die Parthey erscheint btz. 3

2) Dem jeweiligen Präsidenten des Tribunals ode?

einer Commißion gebührt für jedes Zeugniß, das von ihm

begehrt wird, uud für jede ertheilte Bewilligung btz. 4

3) Dem Sekretair gebührt:

Für Vorträge und andere dergleichen Skripturen, von
der verfällten Parthey von jeder Seite btz. 7 rp. S

Für einen Zedel - - - - btz. 3

Für Abschriften und Extrakte von jeder Seite — 3

Für Zeugnisse - - - - — 3

Aufschlaggeld^ - - - - « Z
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4) Dem Weibel:

In Fällen wo er jedem Richter bieten soll, von der

Parthe« die solches veranlaßt,

in allem - - Frk. 1 btz. 5

Einer Person eine Citation anzulegen:

Jn der Stadt - - - - btz. 4

Ausser der Stadt - - — 7 rp. 5

Für ein ausgestelltes Zeugniß » - — Z

6) Jn gastgerichtlichen Prozessen wird in alle Wege

daS doppelte bezahlt, mit Ausnahme der WeibelSgebühr

für die Cirkulation der Prozedur, die nur einfach, und

im Fall sie wirklich statt stndet, bezahlt werden foll.

6) Der Betrag des SrempelpapierS wird nebst den

vorangezeigten Sporleln erlegt, und ist in denfelben nicht

begriffen.

7) Diejenigen Partheyen, welche das Armen-Recht
geniessen, bezahlen nichts als die Stempelgebühr.

8) Die in den vorhergehenden Artikeln diefes Theils

festgefetzten Emolumente für Bewilligungen, Zeugnisse und

Siegelgelder deS Präsidenten fallen demselben, so wie alle

Weibelsgebühren dem Weibel, zu eigenen Handen anheim;
alle übrigen Gebühren aber werden zu Handen des Staats
Verrechnet.

9) Jn Fällen, wo die verfällte Parthey nicht zu

bezahlen im Stande ist, oder wo der Staat in die Kosten

verurtheilt wird, fallen alle obigen Gebühren weg.
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VII. Theil.
Staats-Canzley.

1) In Parrhcysachen und individuellen Angelegenhei-

ten werden bezahlt:

Von einem Zedel - btz. 3

Wenn er eine Erkanntniß enthält - — 9

Von einem Schreiben - « — 4

Wenn eS eine Erkanntniß enthält Frk. 1 — L

An eydgenößische oder äussere Be-

Horden « - - - — Z

Von einem Beschluß - — 1 — 6

wenn er mehr als 4 Artikel eut.

hält/ von jedem Artikel — 4

Von einer Bewilligung - - 9

mir dem Canzley. Siegel — 1—5
2) Von einein Spruch zwischen zwey Partheyen

von - - - « - Frk. 2

bis — 16

welches in jedem Fall der Kleine Rath entscheiden wird.

3) Von einem Reglement Frk. 4

nebst den Kosten der Einschreibung.

4) Von eincr Conccßion:

Für einen Hausbau, in Fällen / wo die Bewilligung

dazu von dem Kleinen Rarhe ertheilt werden

muß « - - - - Frk. 4
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Für einen Allment-Einschlag von jeder

Jucharte - - - Frk. 4

Für Ehehafte werden die Emoluments je nach den

Umstünden von dem Kleinen Rathe bestimmt.

6) Von einer Heyrathsbewilligung Frk. 4

6) Von einer Niederlassungs-Bewilligung für
Ausländer von - Frk. 16

bis - - - - - Z2

Für Schweizer aus andern Cantonen wenn der

Kleine Rath sie nöthig sindet / (z. V. für Freyburger nach

der Raths-Erkanntniß vom 6ten und i4ten August

1609) - Frk. 5

Und für die Erneuerung diefer letztern alle drey

Jahre Frk. 4

7) Von eiuer Niederlassungs-Erklärung für französtfche

Angehörige « - Frk. 4

8) Von einem Toleranzschein

von ----- - Frk. 1

bis - e 4

9) Für die jährliche Visirung der Niederlassungsund

Toleranzfcheine/ mit Ausnahme derjenigen für Schweizer

auS andern Cantonen - - Frk. 1

10) Von einem Naturalisations-Brief, nebst der allenfalls

in demfelben auszusetzenden Finanz Frk. 80

11) Von einem Mannrechtsbrief — 4

12) Von einem Paß der in der Canzley ausgefertigt

wird - - - - - Frk. 2

Von der Visirung eines Passes btz. 4
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IZ) Von Certifikaten fur Perfonen Frk. 2

für Waaren - - - - by. 2

14) Von Legalifatisnen der Akten - — 9
der Heymachfcheine - « 4

15) Von beträchtlichen Gnadencrwei-

fungen - - - - - Frk. w
nebst einem Audicnzgeld von — 10

wenn eS in den Raths-Manualen angemerkt ist. Auch

kann dafür, wie vorhin je nach dcn Umständen / ein

mehreres auferlegt, eS muß aber vou dem Kleinen Nach

bestimmt werden.

16) Von einer einfachen Legitimation------ Frk. Z

17) Von einem fichcrn Geleit — 2

is) Von einem Steckbrief — 2

19) Von fchriftlichen Rapporten / Gutachten und

Projekten/ von jeder Seite - - Frk. 1

20) Von Auszügen oder Abfchriften, von

jeder Seite ----- btz. 3

21) Von Amtspatenten dann werden folgende

Gebühren erhoben:

Für die Hghrn. Schultheissen Frk. 4v
Seckelmeister — 32

Rachshcrrn — 20

Appellationsrichter— 16

Mitglieder des

grossen Raths — 5
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Für die Hhghrn. Beysitzer am obern Ehegericht mit In«
begriff deS Präsidenten Frk. 4

Für die Pfarrherren -> — 8

Für den Staatsfchreiber - - — 32

Für den Rathöfchreiber - - — 20

Für den Seckelfchreiber — 2«

Für die übrigen obrigkeitlich besoldeten SekrttairS:

Wenn die Einkünfte ihrer Stellen sich auf mehr als

Frk. 60« belaufen » - Frk. 16

Wenn sie Frk. 600 oder weniger

betragen — s

Für die Oberamtmanner - — 16

Für die Amtsfchreiber - - — 2«

Für die Amtsgerichts-Beysitzer — 8

Für die Amtsweibel - - — 6

Für die besoldeten Militairstellen vom

Hauptmann aufwärts - - Frk. S

Für die Notarien - - — 32

Für die Amts-Notarien - - — 16

22) In obigen Gebühren ist der Betrag des

Stempelpapiers nicht begriffen, und wird jeweilen besonders

bezahlt.

23) Alle Canzley. Gebühren ohne Ausnahme solle»

von der Canzley bezogen und dem Staat verrechnet werden.

24) ES soll darüber von der Canzley eine genaue

Controlle zur Einsicht des Finanz-Raths gehalten werden.



2.?', Den OberWtmännern liegt ob/ diejenigen
Emolument! die nicht sogleich bezahlt worden wären, von den

in ihrem Amtsdezirk sitzenden Impetrameli/ nach dem

erhaltenden Verzeichniß einzuholen, und der Canzley einhändig

gen zu lassen.
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VIII. Theil.
Allgemeine Vorschriften und Execution.

1) Alle Behörden und Beamten, deren Handlungen
in diesem Tarif bestimmt find, follen sich an den ihnen

vergönnten Emolumenten begnügen und diefelben nicht

eigenmächtig erhöhen, oder mehr als das Bestimmte be.

ziehn. Vtelweniger aber follen ste neue Emolumente ein.

führen, oder folche erheben die in diesem Tarif ausgelassen

oder nicht benamfer worden stnd. Besonders dann soll für
die Ablefung und Eröffnung der obrigkeitlichen Erkannt,
nisse und Schreiben, fo wie der richterlichen Urtheile und

aller Gesetze, kein Emolument gefordert werden.

2) Hingegen solle» sämtliche Emolumente vo» den

Partheven alfogleich nach der betreffenden Verhandlung,
und wenn diefelbe in Schrift verfaßt wird, bey Heraus,

gäbe der Schrift entrichtet werden, zu welchem Ende auch

der Schreiber befugt ist die Herausgabe der Schrift bis z»

Bezahlung des ganzen Betrags der Gebühr zu verwei.

gern, oder die Bezahlung der Gebühren für bestellte aber

nicht erhobene Schriften auf summarischem Wege recht-

lich einzutreiben.

3) Wenn eine Verhandlung, vo» welcher Art ste auch

immer seyn mag, nach der Natur ihres Gegenstandes,

unter zwey oder mehrere verschiedene Rubriken dieses Ta.

rifs gebracht werden könnte, so soll dem ungeachtet für
die nemliche Verhandlung oder Verfchreibung nie ein dop.

pelteS oder mehrfaches Emolument gefordert werden kon-
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nen, sondern von den verschiedenen Emolumenten, die

auf den nemlichen Akt angewendet werdcn könnten, ist

jeweilen das Höhere zu beziehen, indem die andern kleinern

in dem höhcrn begriffen feyn follen.

4) Alle Schreiber dann ohne Ausnahme follen stch

einer deutlichen und nicht allzuweirläuftigen Schreib-Art
befleißen, auch nicht unnöchiger Weife, die Urkunde,

nocarialischen Akten, oder Rechtöschriften verlängern. Jn
allen denjenigen Fällen, wo die Emolumente nach dem

Halt der Bogen und Seiten bestimmt stnd, sollen auf

jede ganz überschriebene Seile 24 Linien und auf jede

Linie inögemein 25 Buchstaben, oder auf die Seite

wenigstens 6«0 Buchstaben gefetzt werden.

GeldStagS-Rödel, Kostens-Verzeichnisse u. dgl. follen

ebenfalls 24 Linien nnd eine angemessene Zahl Buchstaben

enthalten, und der Zwischenraum von dem Rande linker

Hand bis zur Columne der Zahlen soll wenigstens zwey

Drittel der Breite der Blattseite einnehmen.

5) Auf allen ausgefertigten Schriften, welcherley

Art ste auch feyn mögen, foll jeweilen aussen darauf
verzeichnet werden, was fowohl an Schreib, und andern

Gebühren, als für den Stempel für diefelben bezahlt

worden fey, und ist fiir Gebühren nichts gefordert worden,
so ist statt der Taxe das Wort unentgeldlich beyzusetzen.

6) Jn Geldstagen haben die Criminal-Kosten und

übrigen Emolumente den Rang unter den GeneralitätS-

Ansprachen gleich einer verschriebenen Schuld, und zwar
die Criminal-Kosten nach dem Damm der ausgesprochenen

End Urtheil, die übrigen Emolumente dann nach

dem Datum der Sexschreibung dcö betreffenden AktS.
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7) Die Vorschrift des obigen z. 6. gilt auch von

HM Rang ber richterlich auferlegten Geldbussen.

8) Damit jedermann wissen möge / wag für Emolu-

mente in Vorfallenheiten zn bezahlen feyen; fo wird an«

mit verordnet > daß in einer jeden Audicnzstube der Ober«

amtmänner in einer jeden Amtöfchreiberey / wie nicht

weniger auch an allen GerichtSstelleu, in den Gerichtschreibereyen

deS obern EhegerichtS, deö Appellations-Gerichts
und auf der Staats-Canzley cin Exemplar deö ganzen

Tarifs aufbewahrt, und jedermann auf Begehren mit
der nöthigen Erläuterung vorgewiefen werde.

9) Desgleichen foll ein jeder Unterbeamte und Weibel,

anch ein jeder Anwald nnd RechtS-Agent ein Doppel
deS ganzen Tarifs in Händen haben, damit er selbst stch

danach richten, und ihn allen denjenigen vorweisen könne,

die selbigen zu ihrem Behuf einzusehen verlangen werben.

10) Die Unterbeamten, Weibel und Vorgesetzten

sollen steißig Acht haben, daß diesem Tarif nachgelebt

werde und bey ihrer Pflicht verbnnden seyn, die Fehlbaren

dem betreffenden Oberamtmann zu verleiden. Die
Oberamtmättner dann sollen die Oberaufsicht haben, daß

denselben von den Schreibern und ttnterbeamten, Anwäl-
den und RechtS-Agenten ihres Amtsbezirks pünktlich nach«

gelebt werde.

11) Wird der Oberamtmann etwas entdecken oder

ihm klagend angebracht werden, daß wider den Tarif
gehandelt worden, fo foll er den Fehlbaren zur Restitution
des Unrecht bezogenen, auch Abrrag alles Kostens und

Schadens, und überdieß «och je nach den Umständen zu

einer Geldbnsse vom dreyfachen Werthe des Unrecht bezo«
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generi Verfällen von welcher Busse dann ein Drittel dem

Anzeiger, und die andern zwey Drittheile den Armen deS

Orrs zukommen.

12) Die Untersuchung aller Klagen diefer Art ge.

schiebt ganz summarisch, und obne eine schriftliche Klage
oder Anzeige auf die bloße Vorweiung der Schrift bin

auf welcher daö unrecht bezogene Emolument verzeichnet

steht, nachdem jedoch die Veramworluiig des Beklagten

darüber eingeholt seyn wird.

13) Die daherige Urtheil deS Oberamtmanns wird

sogleich erstattet, Jn Fällen jedoch, wo der Betrag der

ausgefällten Geldstrafe die erstinstanzliche Competenz des

ObcramtmannS alS PolizeyrichlerS übersteigen würde, mag
der Beklagte den Rekurs bey dem Kleinen Rath einlegen.

14) Wenn wider besseres Verhoffen jemand für Kla.

gen diefer Art bey dem Oberamtmann nicht Gehör stnden

würde, oder dießorts ab semem Oberamtmann selbst zu

klagen Ursache hätte, so hat er seine Klage, mit dcn uö.

thigen Belegen verschen, bey dem Kleinen Rathe anzubrin.

gcn, welcher dieselbe annehmen, dem beklagten Beamten

zum Gcgcnbericht mittheilen, und ferner nach Rech! uud

Billigkeit Gebühr verschaffen wird.

15) Wenn aber über die Frage der Befugniß zu

Verfchreibung einer Verhandlung und über Compelenz.

Sachen in Exekution diefeS Tarifs überhaupt Streitigkei.
ten entstehen würden, fo foll der Oberamtmann den Fall
dem Kleinen Rath einberichten, welcher darüber entweder

felbst, oder durch feinen verordneten Justiz-Räch die nö.

thige Weisung oder Entscheid zu geben hat.
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16) Dem Appellations-Gerichte liegt ob, aus Anlaß

der vor dasselbe kommenden Prozesse uud Geschäfte jederzeit

genau darauf zu achten, daß diesem Tarif in Beziehung
der Emolumente nachgelebt werde, und die Fehlbaren,
wenn eS nicht Anwälde find, dem Kleinen Rath zu

verleiden, welcher die Sache unterfuchen und das Gehörige

vorkehren wird. Falls aber die Widcrhandelnden Anwälde

wären, fo wird dem Appellations-Gerichte zur besondern

Pflicht gemacht, auf Unterfuchung hin das Angemessene

zur Remedur und Bestrafung derfelben nach den bestehenden

Vorfchriften zu verfügen.

17) Auch werden die betreffenden Kostens-Modera-

toren stch angelegen feyn lassen, bey Ermäßigung der

Kostens-Verzeichnisse genau darauf zu achten, daß dieser Tarif
pünktlich befolgt werde. Falls ste einige Vergehungen
dawider bemerken würden, fo werden ste die zu viel angesetzten

Emolumente nach dem Tarif moderiren, und wenn eS

Anwälde betrifft, fogleich die fernere Verfügung treffen,
sonst aber bey ihrer Pflicht, den Fehlbarcn, wer es

immer fegn möchte, dem Kleinen Rath anzeigen, damit von

da auö die Sache untersucht und daö Anmessene vorgekehrt

werden könne.

18) Dem Kleinen Rath ist die Handhabung der Voll,
ziehung des ganzen Emolumenten - Tarifs von nun an

aufgetragen; mit Ueberlassen, in dcn einzelnen Bestimmungen

und in so fern ste keine allgemeine Grundsätze betreffen, die

im Verlauf der Zeit etwa nöthig werdenden Modisikationen

und Erläuterungen zu erkennen.

19) Zu desto besserer Vollziehung und zu Bewirkung
einer allgemeinen Gleichförmigkeit in Beziehung der Emo-
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rumente, wird der Kleine Nach anmit beauftragt, von Zeit

zu Zeit, «nd fo oft er eS nothig findet, einen eigenen fach,

kundigen RegierungS-Commiffair abzusenden, nm zu un»

tcrfuchen, ob den Vorschriften dieses Tarifs in Rücksicht

sowohl der verschiedenen Protokolle, Schlafbuchcr, Rödel zc.

der Amtfchreibereyen, als in Betrcff dcö Bezugs der Emo-

rumente überall gehörig Folge geleistet wcrde, und der

Regierung darüber Bericht zu erstatten.

20) Gegenwärtiger Emolumenten-Tarif foll gedruckt,

von Kanzeln angezeigt, an alle Beamte ausgetheilt, auch

der Sammlung der Gesetze und Dekrete einverleibt werden.

Geben in Unsern grossen Raths-Verfammlungen, iu

Bern, dcn I7ten, isren, 2>sten, 2Zsten, 24sten und

2«sten Christmonats 1L12. und dcn 22sten, Men und

25sien May 1S1Z.

Der Amtö-Schultheiß,

C. F. F r e u d e n r c i ch.

RamenS dcö grossen Raths,
der StaatSschreiber,

T h o r m a n n.
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